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Die katholischen Moralsiilze
bezüglich der Rationalisiernng der Geburten.
Von Universitätsprofessor Dr. Franz Renz in Breslau.

(Forttetzung.)
ll.

Der geflissentlich antikonzeptionelle Verkehr ist un-
natürliche Sünde. Er zerreißt das von Gott geknüpste,
d. h. verordnete Band der Liebe im nämlichen Augenblicke,
da er selbst es schließt bzw. lebendig macht; er veranstaltet
das Liebes- und Lebens-Geheimnis der Menschennatur zum
unfruchtbaren Sinnengenuß, und einer macht den andern
statt zur Person edler Liebe, zum Gegenstand nnd Werk-
zeug der Lust; er treibt sozusagen ein spielendes Experiment,
wie wenn Wasserstoffgas und Sauerstossgas, die aus-
einander weil für einander sind um miteinander Wasser
zu sein, gelegentlich einmal einander nahe gebracht werden,
um nicht Wasser zu sein. Handelt aber jemand außerdem
einseitig, d. i. gegen den Willen des andern, dann ist die
Unwürdigkeit eine noch größere, da er die edle Liebe, die
Fruchtbarkeit heischet, mißbraucht nnd einen Raub an ihrem
Rechte begeht. Dabei kommt noch zur Erwägung, daß
der Christ in der Ehe auch ein Abbid und Gleichnis der
rettenden, sruchtreichen Verbindung des Gottessohnes mit
der menschlichen Natur, mit seiner Gattin, Kirche genannt
(Con(-il. Vienn. (-out. Pelz. 0liv.), zu repräsentieren hat
und darum verpflichtet ist, seine Liebe noch reiner und
vollkommener zu gestalten, als es von dem Menschen ver-
langt wird, der noch nicht mit dem Geiste Christi gesalbt
worden ist. Einem Christen, der das Wesen der christlichen
Ehe kennt, und er, muß es kennen, wird es nicht möglich
sein, das Gewissen mit dem Gedanken an die moderne Fein-
heit zu täuschen. Eine raIsfiJnierte Naturwidrigkeit mag
manchem als höherer Anstand erscheinen, in Wirklichkeit ist
sie eine vermehrte Unsittlichkeit. Der»antiszkonz·ep·tionelle

Verkehr in der Ehe ist nur juridisch gedeckte Fornikation;
bekannt aber ist Pauli unablässige Warnung: i�ugite korni-
cati0nem! »

Da erhebt sich indes ein gewichtiger Einwand: wäre
das antikonzeptionelle Verfahren sündhaft, dann müßte es
auch der Verkehr seitens steriler Eheleute sein, ebenso der
zwischen Konzeption nnd Geburt; denn es besteht die gleiche
Ersolglosigkeit. Dieser Schluß ist nicht richtig. Für�s erste
ist es nicht dasselbe, ob der Erfolg meiner Handlung durch
mich oder ob er ohne mich eintritt oder ausbleibt; und für�s
zweite ist die Idee des ehelichen Altes, des due in carni-
una, auch da gewahrt, wo seine Wirkung nicht eintritt,
insofern ja die tatsächliche Besruchtung überhaupt nicht eine
Willenssache des Menschen bildet, sondern außerhalb des
Liebesaktes als eines menschlichen selbstbestimmten Aktes
gelegen ist. «Der absichtlich antikonzeptionelle Akt läßt die
Idee des ehelichen Liebens trotz ihrer Ersüllbarkeit in ihrem
Wesen überhaupt nicht zustande kommen; er hat nicht
die Tendenz der Vertiefung der Liebe, sondern trägt den
Keim der Untreue in sich. Oder hat etwa der Anti-
konzeptionalismus dem christlichen Dentschland ein Sinken
der Ehebrnchszisfer und Ehescheidungsfrequenz gebracht?
Aus dem Materialismus geboren, ist er ein mächtiger
Faktor zur Entgeistigung der Meuschheit; das muß be-
sonders bitter die Frau erfahren; er ist der Totseind ihres
psych»ischen Lebens.

Ubrigens darf nicht übersehen werden, daß auch der
äußerlich naturgemäße eheliche Verkehr in vielen Fällen der
Idee jenes Liebesaktes nicht gerecht und solglich sündhaft
wird. Papst Jnnozenz XI. verurteilte die These: ,,0pus
(-onjugii ob s0lam v0luptatem exe-r(-itum omni «p«enitus
eurer culpa no dei"e(-tu veniaIi»·«.»j» Das« ist sel·bstperst·än«d-
lich für jede:-, de: weiß, daß nach .katho1ischek. Mo»-1«.uicht
einmal das Essen und Trinken ausschließlich zur« sinnlichen
-Lust aller Süt1dh0ftigkeit. entbeh.rt- weil elpex1»»d»«xI«i»;m;evis.l)-
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liche Jch der Stellnng des Geistes nichts vergeben darf,
was der Fall wäre, so oft eine überlegte Handlung einen
höheren Zweck als die sinnliche Lust von sich ansfchlösse.
Allerdings gestattet Paulus (l. Kor. 7, 5�6) den ver-
heirateten Christen den öftern Verkehr und ermahnt sie,
sie sollten sich gegenseitig nicht (ihres Rechtes) berauben,
ne tentet vos Satan-is propter ine0ntinentiam vestram.
Aber grade diese Worte deuten es an, daß die Christen
durch solches Verhalten einander die Pflicht der ehelichen
Treue nicht erschweren und vor Ehebruch sich bewahren
würden, also recht tun. Keineswegs aber ist durch diese
Jndnlgenz das Handeln aus bloßer Lust, als wäre das
durchaus sittlich indifferent, ihnen eingeräumt, wenn es
auch nicht als schwere Sünde beurteilt werden darf. Im
Zustande der Vollkommeuheit, welche die leibliche Unsterb-
lichkeit mit sich brachte, wie es bei den Stammeltern vor
der Sünde der Fall war, wiirde allerdings ein solch un-
fruchtbarer Verkehr den Forderungen der Vernunft nicht
mehr entsprechen. Da hatte auch die Ehe nicht das Ace·idens
ein remedium (-onenpiscentiae zu sein, d. h. ein Hilfs-
mittel für die Übermacht der Begierlichkeit über den Geist,
wie es im gefallenen Zustand ihr zukommt, wo sie einer-
seits eine sittlich gute Befriedigung des Triebes ermög-
licht, und anderseits jenen Eheleuten, welche Christus dem
Erlöser treu im Glauben ergeben sind, eine besondere
Guadenkraft Jesu zur Tugend vermittelt.

Sollte es denn aber nicht erlaubt sein, aus dem gleichen
Grunde, aus welchem Paulus den unfruchtbaren Verkehr
«indulgiert, sich antikonzeptioneller Mittel zu bedienen in
dem Falle, daß eine Geburt der Gattin voraussichtlich das
Leben oder doch schwere Schädigung der Gesundheit kostete?
Die Frage kann nicht bejaht werden. Zwar mag das Ver-
fahren unter solchen Umständen weniger schnldbar erscheinen
als wenn sie nicht vorliegen, aber deswegen wird es nicht
schuldfrei; denn was innerlich böse ist, wird durch äußere
Umstände nicht gut. Wenn das Recht zum ordnungsmäßigen
Akte nicht besteht, dann auch nicht zum ordnungswidrigen.
Jenes Recht zum ehelichen Akte besteht aber nicht, wenn
dieser das Gegenteil von Liebe wäre; das aber ist der Fall,
so oft er Gesundheit oder Leben oder Ehre des einen oder
andern Gatten schwer verletzen oder auch der Leibesfrucht
schwere Gefahr bereiten würde. Die Eheleute müssen wissen,
daß das Recht auf den Geschlechtsverkehr nicht ein einseitiges
Sachenrecht ist, sondern das Recht, in dieser Form lieben
und geliebt werden zu dürfen. Schwere Schädigung des
andern ist doch kein Liebeserweis. Und wo eine solche
vorliegt, hat der bedrohte Teil nicht die Gewissenspflicht,
der Forderung zu willfahren, aber auch dann nicht, wenn
durch antikonzeptionelles Verfahren der drohenden Gefahr
vorgebeugt werden will; denn wo kein Recht ist zu fordern,
ist keine Pflicht zu folgen. Das staatliche und kirchliche
Recht versagt in dem Augenblick, wo die sittliche Pflicht

des Gewissens das Gegenteil vom Buchstaben des mensch-
lichen Gesetzes fordert. Dem Gewissen bleibt also kein
anderer Ausweg als volle Enthaltsamkeit. Das mag einen
starken Willen erfordern; aber weshalb sind wir denn
Christen? ,,Seine Gebote sind nicht schwer«", sagt Johannes,
der Liebesjünger (l. Jo. 5, 3), und begründet diesen Satz
mit den Worten: ,,Alles aus Gott Geborene besieget die
Welt, nnd das ist der Sieg, der die Welt besieget, unser
Glaube.« Dieser sieghafte, alle irdische Lust überwindende
Glaube ist freilich nicht das bloße Fürwahrhalten dessen,
was einem vorgesagt wird, sondern die ,,Treue gegen Jesus,
den Sohn Gottes«, die Liebe zum 1nenschgewordenen
Gott, die im Leben nach all seinen Geboten besteht. Und
hat nicht Christus den Ehestand zu einem Stande heroischer
Liebe gemacht, ihm sogar speziellen sakramentaleu, d. h.
Guadenkraft vermittelnden Charakter verliehen, und den
Mann zum liebenden Haupte seiner Frau bestellt, um ihr
wie er selbst seiner Kirche gegenüber ihr Heiland zu sein?
(Eph- 5- 23-)

Julius Wolf sieht im Kampf der Kirche gegen den
unmoralischen Verkehr ein hervorragend wirksames Mittel
gegen den Gebnrtenrückgang; immerhin scheinen ihm Prä-
dikate wie ,,schlimmste Art von Korruptiou«, womit ka-
tholische Schriftsteller die Präventivtechnik beurteilen, zu
scharf zu klingen. Er schreibt in diesem Zusammenhange
auch: »Es gibt nichts auf sexuellem Gebiet, was die ka-
tholische Kirche so scharf verdammt, wie den Versuch, die
Kinderzahl künstlich zu beschränken. Lieber ist ihr selbst
der uneheliche Geschlechtsverkehr als die Anwendung von
Mitteln zur Beschränkung der Kinderzahl. . . . Fast kann
man sagen, mit einer gewissen Erbitterung wird hier der
Kampf gegen jeden Versuch der Beeinflussung der Kinder-
zahl geführt« (Der Gebnrtenrückgang S. 92). Ganz zu-
treffend ist dieses Urteil nicht. Was einzelne, besonders
rhetorische und agitatorische Schriftsteller oder Priester sagen,
ist nicht ohne weiters mit der autheutischeu Lehre der Kirche
identisch oder auch nur Gemeingut der Moraltheologie.
Zugleich ist zu beachten, daß der Präventivverkehr nicht
wegen eines einzelnen Falles, wohl aber in seiner weiten
Verbreitung und im Zusammenhang mit seinen Ursachen
und Wirkungen als Korruption schlimmster Art bezeichnet
werden kann. Ehebruch, Vergewaltigung, homosexueller
oder sodomitischer Verkehr, aktive und passive Prostitutions-
sünde, Jugendverführung, auch die einfache Fornikation sind
sündhafter als ein vereinzelter Akt des ehelichen Präventiv-
verkehrs, weil sie alle der Idee der ehelichen Liebe noch mehr
entgegenstehen als dieser. Aber System in einer Sünde ist
weit schlimmer als eine vereinzelte Verfehlung.

lll. . .
Der Antikonzeptionalismus ist ein Glutwurm im Garten

mit seinem Jungbrnnnen der menschlichen·.Gesellschaft, am
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Fuße des gesegneten Lebensbaumes der Ehe. Neben ihn
stellt sich würdig als ebenso gefährlicher, nur grausamerer
Feind des Kindes jenes postkonzeptionelle Verfahren, welches
die eines selbständigen Lebens noch nicht fähige, aber
lebendige Leibesfrucht im Mutterschoße absichtlich tötet;
es führt den Namen künstliche Fehlgeburt oder (freiwilliger)
Abortus. Zwar überläßt dieser in der gegenwärtigen
Kulturwelt die Entvölterungsarbeit mehr und mehr seinem
feineren Gefährten, bezwingt aber mit der eigenen Waffe
noch immerhin jährlich eine Armee. Das Urteil der ka-
tholischen Kirche über diesen Abortus ist ein noch schärferes
als über den Präventivverkehr. Nach dem allgemeinen
geltenden Kircheurecht verfallen alle, die eine Fehlgeburt
direkt und absichtlich bewirken (pr0eurantes ab0rtnm etk·eetu
se(-uto), ips0 facto der dem Bischofe reservierten Exkommuni-
kation, also der schwersteu Kircheustrafe. Ja schon der
Versuch eines Abortus durch Anwendung irgendwelcher
Mittel, sei es durch die Schwangere selbst, sei es durch
andere, ist mancherorts neben einigen besonders gemein-
gefährlichen Sünden zur Lossprechung dem Bischofe vor-
behalten. Die Kirche erblickt eben im künstlichen Abortus
eine vorsätzliche und überlegte Tötung einer menschlichen
Person, also die Sünde des Mordes, eine unter jenen
drei Kapitalsünden (Apostasie, Mord, Unzucht), die von
der Urkirche mit Exkommnnikatiou, teilweise sogar lebens-
länglicher, geahndet wurden. Mag auch der Fötus mit
dem Leibe der Mutter in uumittelbarem Zusammenhang
stehen, er ist nicht mit ihrem Leibe identisch, ist kein
organisches Glied desselben, sondern ein eigenbeseeltes
Wesen, das auch nicht aus dem Mutterleibe herauswächst,
sondern erst infolge von Trennung sowie durch Befruchtung
von außen existent wird, und das im ersten Momente eine
menschliche Geistesseele haben muß, ebenso naturuotwendig,
wie das keimende Hnhn im Ei nicht ein Gras-, sondern
ein Huhnleben hat.

Der Mensch besitzt nun einmal nicht das Recht über das
Leben eines andern Menschen, so wenig wie über sein
eigenes, mag es sich um ein keimendes oder wachsendes
oder abnehmendes Leben handeln, und zwar aus dem
Grund, weil der Meusch ein körperlich lebender Geist ist
und der Geist über dem menschlichen Ich steht. Daher
erschauert das Ich vor dem Menschenmorde als vor dem
Augriff auf eine höhere unsichtbare Geistesmacht: das
Blut deines Bruders schreit auf zu Gott von der Erde,
die deines Bruders Blut von deiner Hand empfangen hat
(Gen. 4, 10�11). »Wer Blut vergießt, dessen Blut wird
Vergossen werden; denn nach Gottes Bild ist der Mensch
geschaffeu«, so läßt die Bibel (Gen. 9, 6) Gott zu Noa
reden, als er der Flut entstiegen war. Diesen Gedanken
wiederholte Christus am Beginn seines Leidens, als seine
Jünger ihn mit dem Schwerte verteidigen wollten (Mat.
26, 52).. Die Unantastbarkeit des Menschenlebens schildert

die Schrift mit dem erstaunlichen Wort: ,,Das.Blut eurer
Seele will ich (spricht Gott) von allen Tieren fordern, und
von der Hand des Mannes und seines Bruders will ich«
es fordern« (Gen. 9, 5; vgl. Ex. 21, 28). Es ist, als ob
Gott fein geliebtes und wie sein Auge behütetes Bild in
seiner Hand hielte, auf daß niemand es verletze. Wie ein
besonderes Schrecknis ertönt in der« Bibel von Zeit zu
Zeit der Fluch Gottes über die Vergießung grade des
unschuldigen Blutes: inne(-entom et justum non inter-
tieies (Dan. l3, 53; Jer. 2, 34). Nur den Verbrecher«
überweist sie dem Tode, und zwar durch die Hand der-
öffentlichen Autorität. Wer will da sagen, die Tötnng;
der Leibesfrucht sei eine Handlung, die dem Ermessen.
eines Menschen anheimstehe? «

Fordert aber nicht die Not, die Humanität, die Liebe
wenigstens den Arzt dazu auf, zur tötlichen Operation zu
schreiten, wenn er durch sie das unmittelbar bedrohte Leben
der Mutter retten kann? Gottes Verbot kennt keine Aus-
nahme, wie der Menschen Gesetze, und zwar deshalb, weil
es alles überschauende nnd alles zugleich umfassende, und
das Einzelne dem Ganzen unterordnende Liebe ist: uni.ve1«sas
attingens a five usque ad i-inem t"ortite1«, et disponens
omnia suaviter. Nur eine scheinbare Ausnahme ist es,
wenn nach kirchlicher Lehre die Notwehr allenfalls bis zur-
Tötung schreiten darf; denn die Abwehr eines gegen-
wärtigen, physischen, gewalttätigen Angriffs auf die Person
�� was ja den Begriff der erlaubten Notwehr bildet �-
ist formell und wesentlich Selbstverteidigung und nur in-«
direkt die vom Angreifer selbst hervorgerufene, verursachte
Tötung. Ein solcher Fall der Notwehr liegt aber bei
einer Geburt in keiner Weise vor. Oder macht etwa das
Kind einen gewalttätigen Augriff auf seine Mutter? Wohl
mit mehr Grund würde man sagen, ein Augriff bestehe
auf seiten der Mutter. Aber keins von beiden ist wahr;
denn die Mutter will dem Kinde soeben das Leben außer
ihr geben, und das Kind sucht instinktiv den Schoß der
Mutter zu verlassen, um sein und ihr Leben zu gewinnen.

Wenn aber der Tod des Kindes sicher erfolgen wird,
falls nicht mit Embryotomie, Perforation, Kraniotomie,
Kephalotripsie geholfen wird? Wer nicht das Recht hat,
zu töten, darf dem natiirlichen Tode auch nichtvorgreifen.
Der beste Zweck heiligt nie ein schlechtes Mittel. Es ist
ja wohl möglich, daß der zur Hilfe bestellte Arzt sub-
jektiv bona Ade ist, eine Pflicht zu erfüllen, wenn er das
Leben der Mutter durch den Tod des Kindes rettet, statt
beide sterben zu lassen; aber objektiv ist es gegen Gottes«
Gefetz, was er tut. Gegen Gottes Gesetz zu handeln,
kann niemals erlaubt, niemals Pflicht werden, auch nicht,
wenn die Autorität es gebietet.- Ein Arzt mag allenfalls
von einem Gerichte wegen Vergehens der Fahrlässigkeit im
Berufe verurteilt werden, wenn er die einzige Möglichkeit,
das Leben eines Kranken zu retten, nicht "benützte -�-ein!

-«
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solcher Fall ist in. der Deutschen Medizinischen" Wochen-
schrift 1908, Nr. 47, mitgeteilt. Aber diese Rettungs-
pflicht kann sicherlich nicht in Anwendung. kommen, wenn
das einzige Mittel in der Tötung eines Menschenlebens
besteht. Mit demselben Rechte wenigstens könnte man
dann den Kaiserschnitt zur Rettung des Kindes fordern,
wenn« er auch voranssichtlich den Tod der Mutter bedeutete.
Niemand, der den Wert eines Menschenlebens nicht aus-
schließlich nach den Bedürfnissen der nächsten Umgebung
und einiger Jahre bemißt, kann sagen, ob das Leben der
Mutter oder des Kindes nötiger sei; und selbst wenn
man es sagen könnte -� man darf nie einen Unschuldigen
töten, um einen andern zu retten, selbst wenn der Letztere
seine Lebensgefahr erkännte, während jener seiner Lage
ni(ht sich bewußt ist. Und wäre der Arzt auch ein Beamter
des Staates, das Messer in seiner Hand bleibt immer
ein Werkzeug der Heilung, wird niemals zum Schwerte,
das die Staatsautorität im Namen Gottes führt; denn
das Staatsschwert ist seinem Begriffe gemäß das Schwert
des gerechten Zornes (Röm. 13, 4), das, um Leben zu
retten, nur verbrecherisches, aber nie unschuldiges Blut
vergießen darf. Übrigens schützt die Staatsgewalt selbst
mit allem Nachdruck den Angriff auf das Leben der
Leibesfrucht, wenn § 218 des Strafgesetzbuches für das
Deutsche Reich Zuchthausstrafe bis zu fünfJahren bezw.
bei mildernden Umständen Gefängnisstrafe nicht unter
sechs Monaten verhängt über jenen, welcher mit Ein-
willigung der Schwangeren die Mittel zur Abtreibung
oder Tötung bei ihr anwendet oder ihr beigebracht hat,
nnd dieselbe Strafe über die Schn)angere selbst, welche
ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleibe tötet.
Die Autorität erblickt im Fötus wohl nicht einzig den
künftigen Soldaten nnd Kulturarbeiter des Staates, sondern
auch die menschliche Perfönlichkeit; denn sie kennt ein Recht
des nasciturus, wenn sie auch die Rechtsfähigkeit erst
mit der Vollendung der Geburt beginnen läßt; und ihre
Strafandrohungen bezwecken auch, die Charakterverbildung
in den Untergebenen selbst zu verhindern. Freilich jenes
Gesetz hat nur eine minimale Wirkung, angesichts der
vielsachen Mittel, seinen Augen zu entgehen.

Vielleicht ist aber die Familie dem Arzte hier Autorität?
Auch ihr Wunsch kann keine Pflichtenkollision begründen,
da alle unter dem gleichen Gebote Gottes stehen. Auch
hier gilt der Satz: supra posse nem0 tenetur. Die ärzt-
liche Kunst verpflichtet nicht zum Tode, sondern zum Fort-
schritt, der die Todesnöten besiegt. Auch dem Arzte darf
als menschlich Fühlendem nicht zugemutet werden, daß er
ein Kind bei lebendigem Leibe seziere. Das Mutterherz
aber ist so groß, daß es nicht den Tod ihres Kindes ver-
langt, auf daß sie selbst lebe. Es müßte nur hierin
Salomons Weisheit versagt haben, der jenen Richterspruch
über die zwei um das lebende Kind streitenden muljeres

meretrices nach dem Gesetze des Mntterherzens fällte;
aber bei dessen Bekanntwerden fürchtete sich ganz Israel
ob der Weisheit Gottes, die im Könige war, Recht zu
sprechen (3. Reg. 3).

Der apostolische Stuhl ist der Überzeugung, daß ob-
jektiv eine Übertretung des 5. Gebotes auch in der Kranio-
tomie vorliege, obgleich diese nur dann ausgeführt wird,
wenn ohne sie das Leben von Mutter und Kind verloren
wäre. Demgemäß hat das heilige Offizium oder die Jn-
quisition durch ein Dekret vom 24. Mai 1884 eine Doktrin,
als wäre die Kraniotomie etwas sittlich Erlaubtes, als un-
zulässig erklärt. Die Kongregation hatte nämlich folgende
Anfrage, die von Lyon aus erging und von Gutachten
katholischer Fachleute begleitet war, zu beantworten: »Kann
in katholischen Schulen tuto gelehrt werden, die chirurgische
Operation mit dem Namen Kraniotomie sei erlaubt, wann
nämlich infolge ihrer Unterlassung Mutter und Kind ver-
loren wären, dagegen durch ihre Zulassung die Mutter zu
retten wäre, während das Kind verloren geht?« Die Ant-
wort, welche die Kongregation nach langen und reiflichen
Beratnngen erteilte, lautete: »tut0 (1oceri non p0sse.«
Nach dem Kurialstil und nach dem moraltheologischen
Sprachgebrauch, aber auch nach dem gewöhnlichen Latein
heißt dies nicht etwa, man könne in dieser Frage nichts
Gewisses sagen, sondern: die Erlaubtheit der Kraniotomie
unbedenklich zu lehren, sei nicht angängig. Taro handeln
heißt nämlich in Übereinstimmung mit dem Sittengesetz,
also mit gutem Gewissen handeln. Die Jnquisition hat
zudem am l. August 1886 in dieser gleichen Sache die
obschwebende theologische Kontroverse mit den Worten ent-
schieden: ,,eausa.m tamqu-tm (1etinitive cieeisam babendam
esse, und es sei der bestimmteste Wille feiner Heiligkeit,
daß alle die Jrrtümer aufgeben nnd die gleiche Ansicht
vertreten sollen.« Ebenso erklärte das hl. Offizium am
19. August 1889 auf eine Anfrage aus Cambrai: tuto
d0ceri non p0sse lieitam esse quamcunque 0perati0nem
direete oeeisivam f0etus, etiamsi hoc neeessarium f0ret
ad matrem salva.ndam. Und am 24. Juli 1895 hat die
Jnquisition eine abermals von Cambrai aus gerichtete
Anfrage, ob eine chirurgische Operation, welche den un-
reifen Fötns nicht unmittelbar im Mutterleibe töte, ihn
aber entferne nnd so sicher eine Fehlgeburt bewirke, in
dem Falle, daß nur so das miitterliche Leben gerettet
werden könne, insta.n1·a.ri tuto possit, mit negative be-
antwortet und diese Entscheidung mit den früheren De-
kreten von 1884 und 1889 begründet. Dagegen sind
Operationen und Medikamente, welche direkt eine vor-
handene Krankheit der Mutter, die mit der Schwanger-
schaft selbst nicht identisch ist, beseitigen wollen, nicht un-
statthaft, mag auch das Leben des Fötus dadurch indirekt
bedroht sein. Nach einem Dekrete des hl. Offiziums vom
4. Mai l898 ist es zulässig, zur Rettung des Lebens direkt



Nr. 5 Schlesisch"es" Pastoralblatt 69

eine Frühgeburt zu bewirken. Und die (Jongregati0 de Pro-
paganda Fide erwiderte (2t).3.02)sauf eine Anfrage, ,,ob es
je erlaubt sei, noch unreife ektopische Fötuse vor Ablauf von
6-Monaten nach der Empfängnis aus dem Mutterschoße
zu heben«: negative. Bezüglich der Zeit« aber wurde der
Fragesteller aufmerksam gemacht, es sei keine Beschleunigung
der Geburt erlaubt, außer unter Einhaltnng der Zeit und
der Methoden, durch die nach der gewöhnlichen Erfahrung
für das Leben von Mutter und Fötus Sorge getragen sei.

Demgemäß machen nicht nur geringe Beckenenge nnd
andere etwas erschwerende Umstände, sondern auch die
absolute Veckenenge und äquivalente die Geburt sicher ver-
hindernde Verhältnisse den Abortns und die Embryotomie
unerlaubt. Wenn daher eine reguläre Geburt als un-
möglich zum vorans konstatiert ist und der Kaiserschnitt,
sei es wegen Lebensgefahr für die Mutter, sei es wegen
Mangel der operativen Mittel und der notwendigen Assistenz,
nicht in Aussicht genommen werden kann, so ist völlige Ent-
haltsamkeit für die Eheleute schwere Pflicht. Der stete
Fortschritt der ärztlichen Kunst verheißt auch für diese
Schwierigkeiten einige Erleichterung. Vor 22 Jahren
schrieb Dr. me(1. Georg Surbled in Paris mit scharfen
Worten gegen die Kephalotripsie vom medizinischen Stand-
punkt aus (Die Moral in ihren Beziehungen zur Medizin
und Hygiene, übers. von Dr. me-d. Wilhelm Wilke. 19l0,
Hildesheim, B. 4, S. 154): »Die jüngere ärztliche Gene-
ration lebt in einem Geiste der Reaktion und des Fort-
schritts; sie wird die Jrrtümer der Vergangenheit nicht
mehr mitmachen und eine feste Zuversicht auf Erfolg mit
in die Praxis bringen. Die Zukunft gehört dem Kaiser-
schnitt.« Und heute können wir in einer Doktor-Dissertation
über den Kaiserschnitt ans der Königl. Universitäts-Frauen-
klinik zu Breslau unter dem Direktor Professor Otto
Küstner (Boleslaw K"owalski, Seotio caesa1·(-Da. l9t2,
Breslau, S. 90) lesen: ,,Vielleicht wird der Tag nicht
mehr fern sein, an dem ein lebendes Kind nicht mehr
perforiert werden muß, an dem keine Mutter uns zwingen
kann, ein» Leben zu zerstören, um das ihre zu erhalten;
die- Zeit, in welcher die Perforation des lebenden Kindes
eine so große Ausnahme wird, wie es vor Jahrhunderten
der Kaiserschnitt war.« Noch vor 40 Jahren war der Kaiser-
schnitt fast identisch mit dem Tode der Mutter; heute sind
unter 64 Fällen nach der neuesten Methode, dem extra-
und transperitonealen Kaiserschnitt, nur 2 mit unglücklichem
Ausgang für die Mutter.

In einem Artikel über« ,,Geburtshilfe und praktische
Theologie« in der Deutschen Medizinischen .Wochenschrift
1909 erhofft Professor Ahlfeld von der kirchlichen Behörde
zur Erleichterung der Gewissenskonflikte einen befriedigenden
modnsvivendi auf der Grundlage von Kompromissen zwischen
Theologie und Medizin. Theologisch-wissenschaftlicheTheorien
und .. auch darauf beruhende Praktiken lassen sich gewiß

ändern und verbessern, ähnlich wie die chirurgische Kunst,
und sie müssen es, sobald ihnen das Tageslicht gegen-
teiliger Tatsachen aufgeht. Aber solange es feststeht, daß
die Tötung der Leibesfrucht die Tötung eines menschlichen
Lebens ist, solange wird das authentische kirchliche,Lehr-
an1t verkünden müssen: non p0ssnmns (Akt. 4, 20). Die
Theologie aber hegt die Überzeugung, daß die Medizin
noch lange nicht an der Grenze ihrer Kunst ist und den
Defekten der gebärenden Natur stets wirksamer ohne Be-
drohung des Lebens wird abhelfen können.

(SchlUß folgt-)

Der Verein zur ewigen Anbetung
des Allerheiligsten Altarssakramentes und zur Unter-

stützung armer Kirchen. (Paramenten-Verein.)
Zur Feier seines 50 jährigen Bestehens in Breslau.

Von Kanonikus Dannhauer. »
Der Name Paramenten-Verein, unter welchem er am

meisten bekannt ist, bezeichnet nur eine besondere Tätigkeit
des Vereins, läßt aber seinen Hauptzweck nicht erkennen.
Dieser ist in den Vereinssatzungen klar ausgesprochen, wo
es heißt § l »der Zweck des Vereins ist, die dem Aller-
heiligsten Altarssakramente von den Gläubigen gebührend.e
göttliche Verehrung (O0n(-. Tricl.) zu befördern. Die Mit-
glieder des Vereins wollen daher, zur Mehrung der Er-
kenntnis, Liebe und Anbetung Jesu Christi im hochwürdigsten
Gute und zur Genugtuung für die demselben widerfahrenden
Beleidigungen, nach Vermögen beitragen, indem sie l. zur
ewigen Anbetung des Allerheiligsten Altarssakramentes sich
vereinigen und 2. arme Kirchen mit zum Gottesdienste
notwendigen Gegenständen unterstützen«. .

Nachdrücklich weist auch FürstbischofHeinrich in einem
Schreiben vom Z7. Dezember l863, worin er seine Freude,
Genugtuung und oberhirtliche Anerkennung des Vereins
ausspricht, aus den Hauptzweck desselben hin mit den Wor-
ten: »Auch hoffen wir und bezweifeln nicht, daß der Verein
stets vor allem seinen Hauptzweck, den der Anbetung des
Allerheiligsten Sakramentes vor Augen haben wird, da nur
auf dieser Grundlage der sekundäre Zweck der Unterstützung
armer.-Kirchen Erfolg und Segen haben kann«. »;

In unserer«Zeit, welche durch die encharistische Bewegung
sich auszeichnet, dürfte es deshalb nicht ohne Jnteresse.sein,
im Hinblick auf den Hauptzweck des Paramentenvereins
einen kurzen Überblick zu geben über die Verehrung des
Allerheiligsten Sakramentes, wie diese sich nach der Ein-
setznng des Fronleichnamsfestes, besonders auch in der
Diözese Breslau, gestaltet hat. »

Eines der Mittel, deren sich die Vorsehung bediente,
den Glauben, die Liebe und die Verehrung des Allerheiligsten
Sakramentes zu erhalten, zu beleben und zu erhöhen, war
eben die Einsetzung des Fronl.eichnamsfestes. ,-Seitdem
dasselbe durch die Bulle.Urbans. IV. vom- ll. August 1264
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.cing«·eordne·t« und durch Clemens V. auf dem Konzil zu
««Vien.-ne l3-l1 aufs neue bestätigt worden war, fand es erst
spallmählich in der Kirche allgemeine Aufnahme und damit
kamen die feierlichen Umzüge mit dem heiligsten Sakra-
tt1ente,- die Aussetzung, die Erteilung des Segens und die
Andacht der eucharistischen Besuchungen in Übung. Letztere
Andacht fand sich in den Klöstern bereits in hoher Blüte.
IJn den deutschen Dominikanerklöstern war die Besuchung
-des Allerheiligsten, um vor ihm zu beten, von Anfang an
in Gebrauch; Heinrich Suso (gest. 1365 zu Ulm) feiert
die Wohltat der Gegenwart des Herrn ,,im Sakrament
der Minne« im ,,Büchlein der Weisheit« (23. Kap.) in
tiefsiuniger Weise. Der hl. Franz von Assisi und die
4hl. -Klara sollen ganze Nächte vor dem heiligsten Sakra-
ment in Anbetung zugebracht haben; allbekannt ist, wie die
hl. Klara durch ihre Zuflucht zum Herrn im Sakramente
ihr Kloster vor einem UberfalI der Sarazenen gerettet hat.
Wir .-finden sogar Zeugnifse, daß auch von Kindern die
Andacht der eucharistischen Besuche fleißig geübt wurde.

Betreffs der Aussetzungen des Allerheiligsten schreibt
Gihr im Kirchenlexikon von Wetzer und Welte: »Der Zeit-
-Punkt, wann die Exposition aufkam, läßt sich nicht genau
-angeben, vielleicht mit dem Fronleichnamsfeste, vielleicht
wahrscheinlicher, als die Prozession theophorisch wurde,
was unter Johanu.XXll. 1317 geschehen sein soll«. Mit
dem Fronleichuamsfeste selbst war die theophorische Pro-
zession noch nicht eingeführt worden. Von ihr ist in den
Bestimungen der Päpste, die auf die Einführung des Festes
sich beziehen, keine Rede, weder bei Urban IV. noch bei
--Clemens V. und Johann XXlI. Die Prozession scheint
aus dem gläubigen Sinn des Klerus und Volkes ihren
Ursprung-genommen zu haben und ohne oberhirtliche An-
ordnung, ,,gewissermaßen durch göttliche Juspiration«, wie
die Synode von Sens 1320 bemerkt, eingeführt worden
-zu sein, indem man die feierlichen Umziige, die mit dem
verhiillten allerheiligsten Sakramente besonders am Palm-
ssonutage und Osterfeste nnd bei Krankenversehungen ge-
halten wurden, nunmehr zu einem öffentlichen Triumph-
zuge mit dem in der Monstranz sichtbareu Sakramente
umgestaltete. -Das Neue liegt in dem Umstande, daß die
«Fronleichnamsprozession einzig die Bestimmung hat, das
allerheiligste Sakrament zu ehren. Eine Anerkennung des-
selben findet seitens der höchsteu kirchlichen Auktorität sich
zuerst in den Konstitutionen der Päpste Martin V., der
in T der Bulle Inefi"abile Sacramentum vom 26. Mai 1429
und Eugen 1V. in der Bulle Exce11entissimum vom 26. Mai
l433 den Teilnehmern der Prozession Ablässe verlieh. Eine
·of-fi-zielle Ausfertigung der ersten Bulle für die Breslauer
Kirche vermittelte Kanonikus Georg Lichtenberg bei feiner
Anwesenheit in Rom im Jahre l431, während der Breslauer
Dompropst- Nikolaus Gramis auf seinen Antrag 1435 auf
dem Bafeler Konzil eine beglaubigte Abschrift der zweiten

erhielt. Diese Ablaßbewilligungen der Päpste Urban IV.,
Martin V» Eugen 1V. sind in den l499 und l501 zu
Venedig gedruckten Breslauer Brevieren vermerktI).

Der eucharistische Kalt hatte namentlich in Deutschland
einen großen Aufschwung genommen; man begniigte sich
nicht mit der Expositiou des Sanktissimums und der theo-
phorischen Prozession am Frouleichnamsfeste, sondern wieder-
holte diese Feier auch an anderen Festen, an vielen Orten
sogar jeden Donnerstag. Somit wurde durch den Kultus
des hhl. Sakramentes die katholische Lehre über dasselbe
in der wirksamsten Weise dem Volke vor Augen gehalten;
insbesondere gewinnen die Glaubenssätze von der wirklichen
Gegenwart Christi, auch unter der Gestalt des Brotes allein,
von der Fortdauer dieser Gegenwart auch außerhalb des
Genusses und der Anbetungswürdigkeit des hhl. Sakra-
mentes Gestalt und Leben vor den Augen der Gläubigen.
Der eucharistische Kultus hatte am Ausgang des l5. Jahr-
hunderts sich bereits zu der jetzigen Gestalt eutn)ickelt2).
Auch begegnen wir in Schlesien seit der Mitte des l5. Jahr-
hunderts, unter den Bischöfen Peter von Novag (1447��
l456), Jodok von Rosenberg (l456�l467) und Rudolf
von Riidesheim (1468�l482), fast in alleu bedeutenderen
Städten großartigen Bruderschaften zu Ehren des aller-
heiligsten Sakramentes, gewöhnlich zum hl. Leichnam �-
Corpus Christi-Bruderschaften genannt. Zweck derselben
war, die Mitglieder durch Verehrung des hhl. Sakramentes
zur Tugend und Frömmigkeit anzuleiten nnd besonders
anch die Werke der geistigen und leiblichen Barmherzigkeit
auszuüben.

Alle diese segensreichen Früchte am Baume des kirch-
lichen Lebens wurden bedroht und zum größten Teile ver-
uichtet durch den Ausbruch der unseligen Glaubensspaltung
im 16. Jahrhundert. Die betreffs des Allerheiligsten Sakra-
mentes früher vereinzelt hervorgetreteuen Jrrtümer wurden
erneuert und einen weiten Rahmen füllte in jener Periode
der Streit über die hl. Eucharistie aus. Jn keinem der pro-
testantischen Systeme war Platz für den Kultus, welchen
die Kirche dem höchsten und erhabensten ihrer Sakramente
gewidmet hatte. Das hochwürdigste Gut, welches die Vor-
eltern verehrt und angebetet hatten, wurde entehrt, oft in
der schmählichsten Weise. Jn Schlesien übte besonders
die Jrrlehre des Kaspar Schwenkfeld von Ossig unheil-
vollen Einfluß aus. Nach derselben gab es keine wirkliche
Gegenwart Christi im Sakramente, anch nicht beim-Ge-
nusse, sondern nur geistigen Genuß, welcher Sündenver-
gebung und Teilnahme an der göttlichen Natur wirkte,
während das Abendmahl an sich bloße Zeremonie sei. Als

1) D--. Jungnitz, Geschichte der Fronleichnamsprozesston in Breslau.
«) Es ist hier nicht unsere Aufgabe, auf die Bemühungen der kirch-

lichen Obrigkeit einzugehen, der allzu häufigen Exposition und Pro-
zession Einhalt zu tun, damit nicht Unandacht, Verminderung der Ehr-
furcht vor dem hhl. Sakrament und Erkaltung der Liebe eintrete.
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Schwenkfeld, von den lutherischen Predige-rn besonders
wegen seiner A«bendmahlslehre verfolgt, l528 auswandern
mußte, blieben ihm doch seine zahlreichen Anhänger in
Schlesien treu, verbreiteten seine das Allerheiligste Sakra-
ment zerstörende Lehre und erhielten sich fort, so daß noch
jetzt sich Überreste der Schwenkfeldianer in Schlesien finden.

Das Konzil von Trient verwarf die häretischen Lehren
der Neuerer über das hhl. Sakrament, stellte die alte Lehre
fest und verteidigte insbesondere den Kultus der Anbetung,
wie er nach der stets in der Kirche festgehaltenen Sitte
geübt war. Mit diesen Bestimmungen hat die Kirche für
alle künftigen Jahrhunderte ihren Glauben und ihre Übung
in dieser so wichtigen Sache sichergestellt. Es dauerte eine
Zeit lang, ehe in Schlesien, wo um die Wende des 16. und
17. Jahrhunderts der Protestautisn1us die herrschende Kon-
fession war, die Wirkung der Kouzilsbeschlüsse sich zeigte
und das kirchliche Leben wieder aufblühte. Aber auch bei
den tranrigen religiösen Verhältnissen hatte das Aller-
heiligste Sakrament noch seine Zufluchtsstätten gefunden,
an denen es verehrt wurde, insbesondere blieb auch in
Breslau die Abhaltung der Fronleichnamsprozession be-
stehen, wenn auch zeitweilig nicht mehr mit dem alten
Glanze1).

Nachdem unter Bischof Sebastian von Rostock die
Gegenreformation zum größten Teile vollendet war, zeigte
sich eine erfreuliche Zunahme des religiösen Lebens. Dieses
trat hervor in dem Entstehen von frommen Genossenschaften
und Wiedererweckung der alten 0orporis 0hristi-Bruder-
schaften, in welchen man das beste Mittel sah, sich gegen-
seitig im Glauben zu stärken und durch vermehrte Ver-
ehrung des Allerheiligsten Sakra1nentes die ihm angetanen
Beschimpfungen wieder gut zu machen. Es war die be-
sondere Sorge des Kardinals Friedrich von Hessen, Bischof
von Breslau von 1671 bis l682, den Kultus des Aller-
heiligsten Sakramentes zu erhöhen; er war unter den ersten,
welche von der den Bischöfen am 23. April 1676 erteilten
Vollmacht Gebrauch machten, in ihren Diözesen die sakro-
mentale Bruderschast nach dem Vorbilde der in Rom be-
stehenden mit allen dieser verliehenen Gnaden und Ab-
lässen zu errichten. So wurde noch im Jahre 1676 die
Löbl. Bruderschast des Allerheiligsten Fronleichnams Jesu
Christi (Confraternitas ss. 0orpo1·is Christi) in der
Kathedrale eingerichtet und, damit nicht zufrieden, erwirkte
der Kardinal noch ein Apostolisches Breve, wodurch diese
Bruderschast der Arohi-0onl«raternitas ss. 0orp. Ohr. in
basjlio-« S. Petri de urbi aggregiert und aller Privilegien
derselben teilhaft wurde. Als erster Präses derselben
wurde am l2. Juni 1680 ernannt der Scholastikus Joh.
Jacob Brunetti. Derselbe hatte, als er im Jahre 1664
nach Wien ging, um für die Bestätigung der Wahl Rostocks

I) Vgl. Jungnitz I. o.

tätig zu sein, vom Domkapitel -den Auftrag erhalten, vom
Papste für die Breslauer Diözese oder wenigstens für die
Kathedrale die Erlaubnis zu erwirken, an Donnerstagen
statt des Ferialoffiziums das Votivoffizium vom Aller-
heiligsten Sakrament zu beten. Auch erbaute er am süd-
lichen Seitenschisse des Domes die Kapelle zu Ehren aller
Heiligen, in deren silbernen Taberuakel das allerheiligste
Sakrament aufbewahrt wird. Mit der in der Kathedrale
errichteten Satramentsbruderschaft gleichzeitig wurde eine
solche bei St. Viuzenz in Breslau eingeführt, dann folgten
die in Guhrau 168l und Neumarkt I684 wieder ins
Leben gerufeuen Bruderschaften, welche der Breslauer in-
korporiert wurden.

Bereits im Jahre 1665 hatte der Kanonikus und
Kustos Joh. v. Leuderode eine Fundation pro oultu
SS. S-«oramenti gemacht, deren Kapital im Jahre l721,
als die Fronleichuamsbruderschaft an der Kathedrale be-
deutend zurückgegangen war, dieser überwiesen wurde.
Jedoch brachte es die Bruderschast nicht wieder zu ihrer
früheren Blüte und jetzt geben von ihr nur noch die theo-
phorische Prozession, welche an jedem ersten Monats-
sonntage abgehalten wird, und zwei Anniversa1-ja Con-
fraternita.tis Zeugnis. Das bei der Restitution im Jahre
1725 augelegte Verzeichnis ihrer Mitglieder, ein starker
Folioband, welcher bei den Anniversarien auf die Tumba
gelegt wird, reicht bis 1820 nnd beweist die Teilnahme,
welche die Bruderschast in allen Ständen fandI).

Der Nachfolger Friedrichs von Hessen auf dem bischös-
lichen Stuhle in Breslau, der Pfalzgraf Franz Ludwig,
seit ltj83 Bischof von Breslau, seit l7l6 zugleich Kurfürst
von Trier, das er 1729 mit Kurmainz vertauschte, er-
baute die prachtvolle, dem Allerheiligsten Sakramente ge-
weihte Kapelle links vom Kleinchor. Der Grund wurde
17 16 gelegt, die Stiftungsurkunde ist vom l2. April 1724,
in welchem Jahre auch der Bau der Kapelle vollendet war
und die Benediktion derselben und die Konsekrierung des
Altares durch Weihbischof Elias von Sommerfeld statt-
fand. Jn der Stiftungsurkunde weist der Erbauer darauf
hin, daß von dem Augenblicke an, wo er Oberhirt des
Bistums Breslau geworden, ihm nichts mehr am Herzen
gelegen habe, als daß der wahre katholische Glaube, welcher
so lange durch die Jrrlehren bedrängt worden sei, nicht
nur wieder aufle"ve, sondern auch zunehme und gekräftigt
werde. Zu diesem Zwecke werde nichts mehr und besser
wirken, als die Verehrung des Allerheiligsten Sakramentes,
welche auf alle Weise zu fördern sei und zu dessen Ehre
diese Kapelle mit all ihrem Glanze unter großem Kosten-
aufwande errichtet sei, damit auch hier das Gezelt des
lebendigen Gottes unter den Menschen zum Trost und zur

I) Vgl. Paul Bucl)mann, Friedrich von Hessen-Darmstadt usw.
Breslau, G. P. Aderholz, 1883, S. 65 bis 69.
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Erbauung der Gläubigen errichtet sei. Gemäß Pä-pstlichen
«·Jndults vom 2. Dezember 1732 wird an jedem Donnerstag
ein Hochamt de ss. saaramento vor ausgesetzten1 hoch-
tvürdigsten Gute gehalten, auch werden wöchentlich mehrere
heilige Messen zu Ehren des hhl. Sakran1entes zelebriert.
Sehr zahlreich sind die Kommunionen, welche in dieser
Kapelle ausgespendet werden 1).

Wir wollen hier auch nicht nnerwähnt lassen, daß die
Herz-Jesu-Andacht, welche mit der Verehrung des aller-
heiligsteu Sakramentes so nahe verwandt ist, auch unter
der Regierung des Bischofs Franz Lndwig gefördert wurde.
Es wurde nämlich im Jahre 170l bei der Corpus Christi-
Kirche, wo Ferdinand Lndwig Liebstinsky, aus dem Hause
der Reichsgrafen von Colowrath, Großprior des Ritter-
ordens des hl. Johannes war, die Herz-Jesn-Bruderschaft
errichtet. Das Herz-Jesu-Fest wurde auch bald in diesem
Jahre, 1701, gefeiert und von da an alljährlich am Freitag
nach der Fronleichnamsoktave aufs feierlichste begangen,
zum ersten Male in Gegenwart des Kurfürsten und Bischofs
Franz Lndwig und seines Bruders des Erzherzogs Karl,
wobei von denselben silberne Herzen unter dem Volke
verteilt wurden.

Zu den bestehenden Sakramentsandachten kam noch die
Abhaltung des 40stündigen Gebetes. Clemens XIll. hatte
nämlich durch Dekret der Ablaßkongregation vom 23. Juli
«1765 die bereits von Benedikt XIV. dieser Andacht ver-
liehenen· Ablässe auf alle Kirchen der ganzen Welt und
für alle Zeiten ausgedehnt unter der Bedingung, daß in
einer der letzten drei Wochen vor der 40tägigen Fastenzeit
oder am Donnerstag vor Quinquagesima durch 3 Tage
40 Stunden oder am letztgenannten Tage l2 Stunden das
«hochwürdigste Gut zur Anbetnng ausgesetzt werde und die
Gläubigen den übrigen Bedingungen des Ablasses ge-
nügten. Daraufhin nahm diese Andacht im Jahre 1765
in ·Breslau ihren Anfang mit folgender Eiurichtung: die
ersten Tage der Woche nach Septuagesima in Sandkirche
nnd Minoritenkirche, Mittwoch, Donnerstag nnd Freitag
derselben Woche in der Vinzenzkirche. Die folgende Woche
in der Dominikanerkirche und bei St. Matthias (jetzige
"GI)mnasialkirche). Am Donnerstag in der Domkirche, in
"welcher schon den ersten Sonntag im September und die
beiden folgenden Tage das 40stündige Gebet abgehalten
wurde; allein, um den Wünschen zu genügen, beschloß das
fDoinkapitel, die 12stündige Andacht an diesem Donners-
«ta.ge einzuführen. Die drei letzten Tage vor Aschermittwoch
wurden für die Universitätskirche (jetzige Matthiaskirche)

k;;-.;.- I) Das Sakramentshäuschen, Ciborium, befand sich früher im
Hochchor, an dem Pfeiler der Evangelienseite, gegenüber dem Grabn1ale
des Bischofs Rudolf von Rüdeshei1n. Rückwärts von diesem Pfeiler,
Titus ni5rdlichen- Seitenschiff, stand der Sakramentsaltar, an welchem die
Laienkoinmnnion ausgespendet wurde.

festgehalten, da schon früher diese Andacht durch die Jesuiten
in dieser Kirche zu dieser Zeit gefeiert worden war. ·Jn
den drei übrigen Kirchen, Corpus Christi, St. Mauritius,
St. Michael, wurde das 12stündige Gebet abgehalten.
Diese Verteilung des 40stündigen Gebetes für die einzelnen
Kirchen hat sich bis heute erhalten. (SchIuß folge)

Werdegang nnd motneutaner Stand des Diözefan-
Priefterpensionsgesetzes in der Diözese Breslan.

Von Pfarrer Wallowy-Sakran.
(Fortsetzung.)

Am 23. Dezember 1893 erschien das ,,Pensionsreglement
für die Geistlichkeit der Diözese Breslau«, wonach als
jährliche Pensionen festgesetzt wurden für die Pfarrer
2400 Mk., für die Kuraten und Lokalisten 20()0 Mk., für
die Kapläne 1500 Mk. und die zu zahlenden Beiträge für
die Kuraten, Lokalisten und Kapläne 1() bis 20 Mk., für
die Pfarrer je nach ihrem Einkommen 25 bis 400 Mk.
betrugen. Doch stellte sich nach einigen Jahren heraus,
daß diese Beiträge nicht ansreichten.

Das Lohnaner Archipresbyterat stellte daher am
10. August l899 folgende Anträge:

»Da sich die Festsetzung der Beiträge zum Priester-
Pensionsfonds nach der seitherigen Skala anscheinend nicht
ganz bewährt und Geldverlegenheiten bereitet hat, sei neben
der geplanten Änderung der Skala behufs Gründung eines
Reservefonds folgender« Paragraph zur Aufnahme in das
Statut unmaßgeblich empfohlen:

Der vorgeschriebene Satz Prämie wird immer gezahlt,
ob die Einnahme verbraucht wird oder nicht. Un-
verbrauchte Beträge werden zum Kapitalstock geschlagen,
fehlendes wird durch Nachschuß nach Prozenten der
Vorprämie erhoben.

Hiernach käme der Absatz des Reglen1ents: »Die Jahres-
beiträge vermindern sich in dem Maße, wie der Pensions-
fonds durch Überschüsse wächst« in Wegfall.

Sehr belastend für den Pensionsfonds ist die Bestimmung,
wonach das 65. Lebensjahr oder eine vierzigjährige Amts-
tätigkeit zum Eintritt in den Ruhestand berechtigt. Es
gibt in diesem Alter viele Priester, die noch Erstaunliches
leisten und in priesterlichem Opfersinn ihre körperliche und
geistige Befähigung in den Dienst der guten Sache stellen
bis zum letzten Atemzuge. Lang audauernde Jnhabilität
nnd das Unvermögen, seine Stellung auszufüllen, sollte
der einzige Grund zur Pensionierung sein. Es würde da-
durch auch die Gefahr vermiede,n bleiben, daß brauchbare
Kräfte vor der Zeit in Abgang kommen und die Reihen
des Klerus gelichtet werden.

Jm Jnteresse der guten Sache wäre auch ein wieder-
holter Appell Seiner Eminenz an den Diözesanklerus um
freiivillige Zuwendungen für den Pensionsfonds. .
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Der Bischöfliche Stuhl nnd der Priesterpensionsfonds

sind doch wohl nach kirchenrechtlichen Grundsätzen legi-
timere Erben eines Priestervermögens, wie etwa die evan-
gelische Stadtkommune Janer.«

Nach Maßgabe der Beschlüsse der am ll. und 12. Ok-
tober l899 abgehaltenen Diözesankonferenz wurde das oben
angeführte Pensionsreglement durch Fürstbischösl. Ver-
ordnung vom 25. November l899 dahin abgeändert, daß
die selbstständigen Kuraten und Pfarrer je nach ihrem
Einkommen jährliche Pensionsbeiträge in Höhe von 25 bis
600 Mk. zu zahlen hatten.

Nachdem in den folgenden Jahren Verhandlungen
zwischen den preußischen Bischöfen und dem Staate statt-
gefunden hatten, um eine einheitliche Regelung der Pen-
sionsverhältnisse für die prenßischen Diözesen herbeizuführen,
kam eine solche im Jahre 1909 zu Stande und es erschien
am 27. September desselben Jahres folgendes neue

Pensions-Reglement für die Geistlichkeit
der Diözese Breslau.

§ L
Der bisherige Priesterpensionsfonds für die Diözese

Breslau bleibt bestehen. Jn ihn fließen außer den Zinsen
seines Kapitalver1nögens die Erträge der Hohenlohe�schen
Tischtitelstiftung nnd ein Zuschnß ans dem Fonds des
Neißer Priesterhauses, außerdem ein jährlicher staatlicher
Zuschuß und die jährlichen Beiträge der Diözesangeistlichkeit,
wie sie in § 4 geordnet sind. Soweit die Ruhegehalts-
kosten hierdurch nicht aufgebracht werden, kann der Mehr-
bedarf in jeder Diözese durch eine Diözesenstener bis zu
2«Xo gedeckt werden, sobald das Bedürfnis eintritt.

§ 2.
Als Ruhegehältersätze gelten fortan für alle Geistlichen

ohne Unterschied der Stellung:
a) vor vollendetem 10. Jahre ihrer Priesterweihe 1200 Mk.
b) nach - 10. - - - 1500 -
c) - - 2o. - - - 2000 -
d) - -  30. - - - 2400 -
S) - -  - - -  -
Also «« des gesetzlichen Höchstgehalts.

Dabei hat zu gelten, daß die einmal in einer der vor-
stehenden Ruhegehaltsklassen dauernd emeritierten Geist-
lichen nicht mehr in eine höhere bei zunehn1endem Alter
steigen können, sondern in der bei ihrer Emeritiernng er-
reichten Klasse verbleiben.

Die Zahlung des Ruhegehalts erfolgt durch die Bistums-
Hauptkasse in Quartalraten postnume1«anc10 bis zum Ende
des Sterbe1nonats.

§ 3.
Die Entscheidung über die Annahme eines Geistlichen

in den Ruhestaud steht lediglich dem Fürstbischof zu.

Einem durch Krankheit oder Alter dienstunfähigen
Pfarrer kann der Fürstbischof gestatten, sein Pfarrbenefizium
zu behalten und einen Hilfsgeistlichen sich beiordnen zu
lassen, für dessen Unterhalt nnd Besoldung in diesem Falle
nach Bedürfnis ein jährlicher Zuschuß bis zu 1Z0u Mk.
aus dem Pensionsfonds gewährt werden kann.

Auch ist es zulässig, daß emeritierte Priester in das
Priesterhaus in Neiße eintreten, soweit es die Räumlich-
keiten und die Verhältnisse gestatten. Jn diesem Falle
haben sie von ihrem Ruhegehalte ein durch das Fürst-
bischöfliche General-Vikariat-Amt festzusetzendes Kostgeld

zu entrichten. § 4
Um die Stenerkraft der Diözesanen tunlichst zu schonen

haben sich die preußischen Erzbischöfe und Bischöfe ver-
pflichtet, für die Rnhegehaltszwecke von ihren Diözesan-
geistlichen jährliche Beiträge in folgender Abstufung zu
erheben: «

a) von jedem Geistlichen mit einem Diensteinkomme"n
unter 1800 Mk. 1«�Xo,

b) mit einem Diensteinkommeu von 1800 bis 4000 Mk.
IV20-o,

(-) mit einemDiensteinkommen von mehr als 4000 Mk. 2«�X0,
Die Zahlung muß halbjährlich, zum 2. Januar und

zum l. Juli an die Bistums-Hauptkasse erfolgen, nnd zwar
seitens der Pfarrgeistlichen durch Vermittelung der Erz-
priester.

Die Verpflichtung zur Zahlung der Jahresbeiträge
erlischt mit dem Tage, von welchem ab der Geistliche in
den Ruhestaud versetzt und seines Benefizinms bzw. seiner
Stelle enthoben wird.

Gezahlte Jahresbeiträge werden in keinem Falle zurück-
erstattet.

§ 5.
Dem Pensionsfonds gehört mit allen Rechten und

Pflichten jeder Diözesaupriester an mit Ausnahme der-
jenigen Geistlichen, deren Altersversorgung durch ihre amt-
liche Stellung (Bischöfe nnd Domkapitel) oder durch eine
Anstellung mit Pensionsberechtigung gesichert ist.

Jndes sind auch letztere solange zur Zahlung der Bei-
träge zur Diözesanpensionskasse verpflichtet, als sie noch
nicht für einen Ruhegehalt bezngsberechtigt sind � meist
die ersten It) Jahre ihrer Dienststellung. Nach Erreicl)ung
der Pensionsfähigkeit können sie aus dem Diözesan-Peu-
sionsfonds austreten, jedoch ohne Rückgewähr der ein-
gezahlten Beiträge. Wenn sie jedoch später in die Pfarr-
seelsorge zurücktreten, sind sie verpflichtet, vom Tage ihres
Anstritts aus dem Diözesan-Pensionsfonds ab, diePensions-
beiträge nach Maßgabe ihres bisherigen Stelleneinkommens

nachzuzahlen. § 6
Die dem Diözesan-Pensionsfonds angehörigen Geist-

lichen sind berechtigt, nach znrückgelegtem 40. Dienstjahre



74 , Schr2sischesPaftoralblatt Nr. 5

in der Diözese oder im Falle nachgewiesener dauernder
Dienstunfähigkeit ihre Ruhegehaltsansprüche zu erheben.

Der Antrag auf Versetznng in den Ruhestand ist dem
Vorstande des betreffenden Archipresbyterats eiuzureichen,
der ihn nach Einholung des Gutachtens des Archipres-
byteratsklerns dem General-Vikariatamt vorzulegen hat.
Die Eutscheidung darüber, ob und zu welchem Zeitpnukte
dem Antrage auf Versetzung in den Ruhestand stattzugeben
ist, steht nach Anhörung des im § 7 erwähnten Knratoriums
dem Fiirstbischof zu.

§ 7.
Zur Untersuchnug der Vorbedingungen einer Über-

nahme in den Ruhestand bezw. zur Prüfung der vorliegenden
Verhältnisse eines ruhebedürftigen Diözesangeistlichen er-
nennt der Fürstbischof ein Kuratorium von drei bis fünf
Mitgliedern.

Jm Falle einer Sedisvakanz gehen die Fürstbischöflichen
Befugnisse bezüglich des Pensionsfonds auf den Kapitels-
vikar, bzw. den kirchenrechtlich bestellten Administrator der
Diözese über. Bei dem Fehlen oder der Behinderung
eines solchen nimmt das Kuratorium einstweilen die Be-
fugnisse wahr.

§ 8.
Das Recht auf den Bezug der Pension kann weder

abgetreten noch verpfändet werden oder sonst übertragen
werden. Es erlischt im Falle der Verurteilung durch
Disziplinar-Erkenntnis eines Bistums-K«onsistorinms zum
Verluste der Pensionsberechtigung oder des Amtes.

9.
Dieses neue PensionsreTlement tritt ohne rückwirkende

Kraft mit dem l. Januar 1910 in Geltung.
J-ohannesberg, den 27. September 1909.

Der Fürstbischof. G. Kard. Kopp.
(Schluß folgt.)

Errichtung nnd Schicksale slavisch-deutscher Bistümer
zwischen Elbe und Weichsel.
Von l)--. Johannes Chrza,szcz. .

(Fortsctznng.)
V.

Der hl. Adalbert, erster Erzbischof von Magdebnrg, nnd
der l)l. Adalbert, Bischof von Brust.

Adalbert, der erste Erzbischof von Magdebnrg, besaß
die Zuneigung auch des Kaisers Otto lI. Der Kaiser
verlieh, so berichtet Thietmar, zu Magdebnrg in Gegen-
wart des Erzbischofs Adalbert durch eine geistliche Ver-
ordnung den geistlichen Brüdern (Domherren) daselbst das
Recht, sich in Zukunft selbst einen Erzbischof zu wählen
und bestätigte dieses Geschenk durch eine Urkunde in Form
eines Buches, in welchem sein und der Kaiserin Theophano

Bild in Gold erglänzt. Dieses ist daselbst noch heutzutage
zu sehen. Diese Urkunde des Kaisers zeigte der Erzbischof
in Gegenwart desselben, nachdem er, zur Messe angetan,
nach Verlesnng des Evangeliums ganz vorzüglich nach
Gewohnheit gepredigt hatte, vor und las die durch den
Kaiser verliehene Wahlfreiheit ab nnd sprach über jeden,
der dieselbe jemals verletzen würde, die furchtbare Ex-
kommunikation aus. Alle pflichteten bei: ,,Amen, so sei
es, so sei es!«1)

Damals herrschte die abschenliche Unsitte des Zwei-
kampfes. Nach den Anschauungen der damaligen Zeit
scheint Adalbert einen solchen Kampf gebilligt zu haben«-).

Jm übrigen war er ein mufterhafter Oberhirt. »Er ver-
schied«, nach den Worten Thietmars, »die Seinigen lehrend
und im Glauben festigend im l3. Jahre seines Amtes
(98l). Er hielt, als er das Suffraganbistum Mersebnrg
visitierte, zu Mersebnrg am l9. Juni das Hochamt und
brachte die folgende Nacht � der Bischof Giseler von
Mersebnrg befand fiel) gerade beim Kaiser ��- bei einem
ehrenwerten Laien Hemuzo. Am anderen Morgen aber
stand er unwohl auf und klagte über starkes Kopfweh,
brach jedoch auf. Als er aber beim Dorfe Cirmini vorbei-
gekommen war, begann er vom Pferde zu sinken und wäre
zu Boden gefallen, wenn ihn seine Begleiter nicht auf-
gefangeu hätten. Man legte ihn auf einen Teppich und
nachdem die Priester die gehörigen Gebete vollständig ge-
sprochen hatten, ging er gläubig hinüber zu Christus am
2l. Mai. Seine Leiche wurde nach Jvikansten gebracht,
dort mit der erzbischöflichen Kleidung angetan und von da
zu Schiffe nach Magdebnrg geführt. Dort empfingen ihn
trauernd die geistlichen Brüder (Domherren) nnd besonders
die Mönche, und Hilliward, Bischof von Halberstadt, über-
gab ihn, unterstützt vom Abte Harding, der Gruft inmitten
der Kirche vor dem Altar der hl. Apostel Philippns und
Jakobus.«

»Mit welchem Herzenseifer der Verstorbene über die
ihm anvertrante Herde wachte, das vernimm, mein Leser!
Oftmals kam er in der Stille der Nacht, nnd von zwei
Gefährten begleitet, in das Kloster des hl. Johannes des
Täufers und des hl. Mauritins, und sah unangemeldet
zu, wie die Mönche zur Frühmesse sich versammelten und
ob auch welche im Schlafsaal zurückgeblieben waren. War
nun alles in Ordnung, so dankte er Gott, wo nicht, so
strafte er die Schuldigen wie sie es verdienten3).«

In Magdebnrg bestand eine bewährte Hochschule, welche
damals Otrich leitete. Dieser galt nebst Gerbert, dem
späteren Papst Silvester Il., als der größte Gelehrte der
Welt. Diese Schule besuchte auch der talentvolle Wojtech,
Sohn des böhmischen Fürsten Slavnik, und lernte hier

I) Thietmar Z, I. D) Thietmar 3, 7.
I) Thictmar 3, 8.



Nr. 5 H -« , H Schlesisches Pastoralblatt H , ,    « 75 I

die deutsche nnd l«ateinische Sprache. Als in früheren
Jahren Adalbert auf der Missionsreise nach Rußland das
«fürstliche Haus Slavniks besucht hatte, firmte er den kleinen
Wojtech, einen wnnderlieblichen Knaben. Dieser Knabe kam
nun auf die Hochschule nach Magdeburg und fand das
Wohlgefallen des Erzbischofs Adalbert. Letzterer hatte ver-
gessen, daß er den Knaben schon früher gefirmt hatte, nnd
so firmte er ihn von neuem nnd gab ihm dabei seinen
eigenen Namen Adalbert. Aus dem Knaben wurde der
berühmte Bischof von Prag und Apostel der Preußen, ein
heiliger Blutzeuge Christi, dessen Gedächtnis wir alljährlich
am 23. April begehenI).

Erzbischof Adalbert und Otrich stimmten aber nicht
überein, beide hatten, wie Thietmar versichert, ganz ver-
schiedene Eharaktere; und so hielt Adalbert mit seinem Urteil
auch nicht zurück, daß Otrich, dem wegen seiner Gelehr-
samkeit die höchsten Ehrenstellen winkten, keineswegs sein
Nachfolger sein wiirde. In der Tat verließ Otrich Magde-
burg, ging nach Italien nnd starb in Benevent am 7. Ok-
tober 98l, also einige Monate nach dem Tode des Erz-
bischofs Adalbert2). Nach mancherlei Umtrieben bestieg
den erzbischöflichen Stuhl zu Magdeburg Bischof Giseler
von Merseburg, und das Bistnm Merseburg wurde anf-
gelöst. Im übrigen erleuchtete Erzbischof Giseler von Magde-
burg die neubekehrten Stämme der Slaven (Winuler)
durch seine Lehre und das Vorbild seiner Tugenden3).

VI.
Das Bistnm Merseburg.

Zu denSuffraganbistümern Magdeburg gehörte zunächst
Merseburg. Das Bistnm war lange nicht so glänzend
dotiert wie das Ei-zbistum Magdeburg, ja es war arm.
Erster Bischof war Boso, er regierte nur kurze Zeit, von
Weihnachten 968 bis zum Tode am I. November 970,
also noch nicht zwei Iahre. Sein dritter Nachfolger, unser
Schriftsteller Thietmar, hat ihm einen warmen Nachruf
gewidmet.

Thietmar schreibt: ,,Boso hatte im Kloster Emn1eram,
welches südlich von Regensburg liegt, als Mönch ein be-
schauliches Leben geführt, war darauf in kaiserliche Dienste
berufen und hatte dann zur schuldigen Belohnung für seine
großen Anstrengnngen die Leitung der Kirche in Zeiz er-
halten. Darauf erbaute er in einem Walde bei der Stadt,
den er selbst ausroden und mit Häusern besetzen und nach
sich benennen ließ, ein steinernes Gotteshaus, für dessen
Konsekration er auch sorgte4). Er erhielt anch alles Kirchen-

T) Chrzexszcz, Der hl. Adalbert, Bischof und Martyrer. 1897

(Aderholz).
. T) Adalbert, der erste Erzbischof von Magdeburg, wird als Heiliger

verehrt.
I) Adam 2, 21.
4)« Es ist dies ein interessanter Fall der Kolonisation, der später

auch in Schlesien unzählige Male vorgekommen ist.

gut, welches vor seiner Ordination zum Bischof zu den
Kirchen in Merseburg, Memleben, Dornburg und Kirchberg
gehört hatte. Weil er im Osten I) durch unablässiges
Predigen und Taufen dem Herrn eine unzählige Menge
Volkes gewonnen hatte, so hatte der Kaiser ein solches
Gefallen an ihm, daß er ihm zwischen drei zu errichtenden
Bistiimern die Wahl ließ, nämlich zwischen dem zu Meißen,
dem zu Zeiz und dem zu Merseburg. Er erbat sich nun
vom Kaiser als die friedlichste unter allen die Merseburger
Kirche, die er auch bis zum Tode eifrig verwaltete.

Um die ihm auvertrauten Seelen um so leichter in der
wahren Lehre unterricl)ten zu können, hatte er eine An-
weisung in slavischer Sprache geschrieben, und
bat die Slaven, das I(yrie eleison zu singen, indem er
ihnen den Nutzen davon auseinandersetzte. Das aber ver-
drehten die Boshaften in den unsinnigen Ausdruck ,,U k1·i
wo1sa«, was in unserer Sprache heißt ,,Im Basel) steht
die Erle«, indem sie behaupteten »das hat Boso gesagt«,
während er es doch anders gesagt hatte.

Der Kaiser schenkte diesem Bischof noch einige Dörfer,
welche im Weichbilde von Merseburg lagen, nnd im Gaue
Chutiei eine Burg mit Namen Medeburu, was verdeutscht
bedeutet »Halte den Honig zurück!«2)

Thietmar schreibt weiter: ,,Nach dem Tode des Bischofs
Boso erhielt Gisiler, gleich edel an Abkunft und Sitten,
das Merseburger Bistnm. Er besaß die Gunst des Kaisers
Otto 1l. und da das Bistnm noch arm war, schenkte der
Kaiser die Abtei Palithi (Pölde), die Stadt Svencua
(Zwenkan) nebst Zubehör zum Dienst des hl. Iohannes
des Täufers, ferner das von der Stadtmauer u1nschlossene
Gebiet Mersebnrgs samt den Inden, Kaufleuten, der
Münze und einem Walde zwischen Sale nnd Mulde, nnd
andern Ortschaften. Die Schenkungen besiegelte er in
Urkunden durch eigenhändige Unterschrist3).«

Als Bischof Gisiler nach dem Tode Adalberts, des
ersten Erzbischofs von Magdeburg, selbst Erzbischof von
Magdeburg wurde (98l), ließ er das Bistnm Merseburg
eingehen; dasselbe wurde an die benachbarten Bistümer,
besonders an Zeiz und Meißen, aufgeteilt. Die Auf-

1) Also unter den Slaven.
2) Thietmar 2, 23. Medeburu übersetzt Thietmar ,,Mel p--ohibe-,

Halte den Honig zurückl« Es wird aber zu deuten sein: -ni6cl Honig
und bät- Wald, Honigwald. In den Wäldern betrieben die Slaven
die Bienenzucht, anch in Schlesien. Aus Medcburu entstand Magdeborn
bei Leipzig. Vielleicht ist das rätselhafte Magdeburg = Magadeburg
= Mägdcbnrg = P-arthenopolis ähnlich zu erklären = Burg im
Honiglaud, Honigburg.

E) Thietmar 3, 1. Palitl1i von palic&#39; brennen, also ,,Brandstätte«.
Jnteressant ist es, daß dem Bistnm eine Abtei geschenkt wurde. Auch
in Breslau besaß die Kathedrale eine Abtei (al)l)atia sauget Marrini).
Jst vielleicht die Abtei des hl. Martin in Breslau eine Vorläuserin
der Kathedrale? Bezeichnet sie den Weg fränkischer Missionäre von
Neu-Eorvcy ?
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hebung des Bistums galt aber vielfach als schweres Unrecht,
das dem hl. Laurentius, dem Patron des Bistums, zugefügt
worden war; und da Kaiser Otto II. dazu die Zustimmung
gegeben hatte, als ein Vergehen des Kaisers. Kaiserin
Theophano, Gemahlin des verstorbenen Kaisers Otto II.
und Mutter des jugendlichen Kaisers Otto IlI., hatte eine
Vision. ,,Ihr erschien«, sagt Tl)ietmar, ,,in der Stille der
Mitternacht der hl. Märtyrer Laurentius, am rechten Arm
verstümmelt, und sprach zu ihr: »Warum fragst Du nicht,
wer ich biu?« Worauf sie antwortete: ,,Ich wage es
nicht, o Herr!« Nun sagte er: ,,Ich bin Laurentius.
Was Du jetzt an mir siehst, das hat Dein Gemahl mir
angetan.« Danach überließ sie es der Gewissenhaftigkeit
ihres Sohnes, das Bistuni Merseburg wieder herznstelleu.
Theophauo wahrte, indem sie mit wahrhaft männlicher
Kraft über ihren Sohn wachte, das Reich, die Frommen
in jeder Weise begünstigend, die Hoffärtigen schreckend und
deniiitigend« 1).

Aber Otto III. starb zu früh. Erst Kaiser Heinrich lI.
der Heilige stellte das Bistui;i Merseburg wieder her.
Der Kaiser kam hierher, zunächst um sich hnldigen zu
lassen. Erzbischof Gisiler von Magdeburg, Bischof Eid
von Meißen, Hugo von Zeiz usw. und die Großen kamen
dahin, erhielten die Bestätigung ihrer Rechte nnd das
königliche Versprechen: ,,Im königlichen Schmncke erscheine
ich vor euch; euere Rechte will ich nicht verletzen, sondern,
so lange ich lebe, Milde üben in jeder Beziehung«2).

Abermals kam der Kaiser nach Merseburg. Mit Zu-
stimmung des Erzbischofs Tagino von Magdeburg � Erz-
bischof Gisiler war inzwischen gestorben ���, des Bischofs
Eid von Meißen und Hildeward von Zeiz stellte er das
Bistum wieder her, zur großen Freude des Volkes.
Wigbert, einer der Kapläne des Kaisers, wurde vom Erz-
bischof Tagiuo von Magdeburg unter Assistenz des Bischofs
Vigo von Brandenburg nnd anderer Bischöfe zum Bischof
von Merseburg geweiht (1004)3).

Gern weilte der Kaiser in Merseburg, wie auch in
Magdeburg, also an der Ostgrenze des Reiches, ver-
handelte häufig mit den Slaven und setzte seinen Willen
durch. So ordnete er beispielsweise an, gestützt auf aposto-
lische Autorität, daß hinfort keine Ehen widerrechtlicher
Art geschlossen und Christen nicht an Heiden verkauft
werden dürften«-). Gerade für die Slaveu, die ja vor
kurzem das Christentum angenommen hatten, waren solche
Anordnungen wichtig.

Bischof Wigbert von Merseburg starb nach kurzer Re-
gierung am 24. März 1009. Sein Nachfolger, unser

I) Thietmar 4, 8. D) Thietmar 5, 9.
«) Thietmar 6, I.
«) Thiekmar 6, 2l. Herzog Bretislav von Böhmen traf etwa um die-

selbe Zeit am Grabe des hl. Adalbert in Gnesen ähnliche Bestimnningeu
für die Böhmen.

Geschichtsschreiber Thietmar, hat ihm folgenden Nachruf
gewidmet. Er schreibt: ,,Indes sah mein Vorgänger im
Amte, Bischof Wigbert, von langer Krankheit gefesselt,
voll eifriger Sehnsucht dem Ende seines Lebens entgegen.
Er stammte aus einer der besten Familien im östlichen
Thüringen, in Magdeburg war er erzogen unter Leitung
des Otrich. Den trefflich gebildeten Jüngling nahm dann
Erzbischof Gisiler von Magdeburg in seinen vertrauten
Dienst auf und behielt ihn lange bei sich, verlieh ihm eine
ausgezeichnete Pfründe und das Amt eines Erzpriesters.
Dem Kaiser Heinrich gefiel er ausnehmend. Denn aus-
gezeichnet von Gestalt und Antlitz, hatte er eine schöne
Stimme und einen vortrefflichen Vortrag, war weise im
Rat und überaus freigebig, weshalb er durch Füguug
Gottes und seine Tugend die bischöfliche Würde erlangte.«

(Fortsetzung folgt.)

Ein schlefifcher Landpfarrer vor 250 Jahren.
(Znnächst nach seinen eigenen Aufzeichnungen.)

Von Pfarrer Hahnel zu Oppersdorf.
- (Fortsetzung.)
7. Das Pfarrhaus befand sich bei der Übernahme

der Pfarrei in der tranrigsten Verfassung. Meisner schreibt
darüber: »Da der Vorgänger schon fünf Iahre vorher
aus Furcht vor den Feinden Wirtschaft und Haus ver-
lassen hatte, war alles der Plünderung der Bauern und
der Soldaten preisgegeben worden. Das Haus war ans-
geleert, Bäuke und Balken geraubt, Fenster und Ofen
zerbrochen, die Tore und Türen der Ställe und Scheunen
längst weggenommen, die Nägel überall herausgezogen, die
Zäune verbrannt, die Wände voll Löcher, der Fußboden
von allen Seiten durchgraben und ausgerissen, das Pflaster
herausgerissen, das Dach abgeworfen. Was nicht von
den Feinden genommen nnd verbrannt worden, das hatten
endlich die Bauern gestohlen. Denn es war ja Krieg,
Rauben jedem erlaubt, keine Gerechtigkeit, keine Strafe,
keine Furcht, allen alles gestattet, und keiner unterließ zu
nehmen, was er konnte.« In dieser Ruine sollte Meisner
wohnen. ,,Kein Schweinehirt hat eine solche Stuben!«
ruft er aus. ,,Dieweil der Pfarrhof ganz wüst und zer-
fallen, hat viel darein gehört, dessen Abgang auch mir
viel Schaden und Verhinderung aller Prosperation ge-
wesen ist. Hab endlich mit viel Klagen und Unwillen
etlicher Sachen Anschaffung erlanget«.

Es vergingen 2 Iahre, ehe es infolge des Widerstandes
der Gemeinde zu einer ordentlichen Herstellung des Ge-
höftes kam. Meisner hatte das Einschreiten der Behörde
anrufen müssen. Bei dieser Gelegenheit bestimmte dieselbe,
daß der Pfarrer von jetzt ab das, was infolge Alters
schadhaft wird und kleinere Schäden selbst herstellen muß,
wenn aber ein ganzer Teil einstiirzt oder vom Winde ein-
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gerissen wird, oder etwas neu erbaut werden muß, sind
die Bauern zum Bauen verpflichtet. Die Baulast der
beiden Gemeinden Oppersdorf und Ritterswalde bezüglich
des Pfarrgehöftes wurde so verteilt, daß jede Gemeinde
die Hälfte der Handwerkerarbeit bezahlt. Die Schoben-
dächer auf den inneren Seiten des Pfarrgehöftes liefert
Oppersdorf, die der äußeren Seite Ritterswalde. Von
den Zäunen hat Ritterswalde den Feldzann ganz, von dem
Zanne am Schulgrundstücke 4, am Anger 6 Felder her-
zustellen, alles übrige Oppersdorf. Die Herstellungs-
arbeiten zogen sich Jahre- lang hin. 1650 wurde das
,,Oberstübel« samt der Schlaskammer gebaut mit einem
Aufwande von 30 Thalern us. ,,mit Murren nnd Wider-
streben der Banern«. Immer wieder klagt Meisuer über
mangelndes Entgegenkommen der Kirchgemeinde. Ein
schwächer Trost ist es für ihn, daß es andern Pfarrern
ebenso ergeht. Er erzählt folgende scherzhaste Begebenheit:
»Ein Pfarrer aus meinem Zirkel hatte von den Bauern
einen neuen Zaun verlangt. Da wurden unter den Wider-
strebenden verschiedene Reden laut: ,,es kann wohl unter-
bleiben«, ,,er kann ihn ja selbst machen«, ,,daraus wird
nichts« und ähuliches. Als nun der Pfarrer am folgenden
Sonntage auf die Kanzel kam, fing er so an: »Jch soll
predigen, es kann wohl bleiben, ihr kennt euch selbst
predigen, daraus wird nichts, mit einem Worte: Wie ihr
nicht Lust habt, den Zaun zu machen, so habe ich nicht
Lust, zu predigen. Amen«. Wenn es zum Bau kommt,
klagt Meisuer über den ungebührlich langsamen Fort-
schritt der Arbeiten. Als im Jahre l6;&#39;)6 die Hofseite
des Pfarrhausdaches, welches mit Schindeln gedeckt war,
neu gedeckt wurde, ,,haben die Leute ein ganzes Jahr da-
rüber zu tun gehabt. Bald mangelten Schindeln, bald
Nägel, bald Handlanger. Bald regnete es, bald zankten
sie sich, bald fehlte sonst etwas.« Die für das Scheunen-
dach bestimmten Schoben hatten vorher 13 Wochen im
Regen gelegen.

VonRäumlichkeiten im Hause werden außer der ,,Knchel«
genannt: »die große Stube«, die Unterstube, das Ober-
stübel, die Schlaskammer. Im früheren Pfarrhanse war
auch ein ,,Badestübel« gewesen. Der Visitationsbericht
von 1666 nennt die Pfarrwohnung bequem. Meisuer
aber ist mit ihr wenig zufrieden. Das Pfarrhaus, welches
,,mehr wie eine Schäferei« aussah, war auch nicht wohnlich.
Der Lehm, aus welchem der Fußboden bestand, verbreitete
schlechten Geruch. Das Fachwerk der Wände war wenig
haltbar. Als die Giebelwand verfault und herabgesallen
war, wurde ein Verschlag von Brettern hergestellt, nach-
dem der Dachboden lange offen gestanden hatte, und viel
Getreide umgekommen war. Erst nach halbjährigen!
Klagen hatte der Pfarrer Abhilfe erreichen können. ,,Eine
zuverlässige .Weissagun"g verkiindige ich«, schreibt er, ,,wahr-
lich, ohne Scherz: daß der Wind einmal das Haus

umstürzen wird. Möge es nur nicht einmal einen meiner
Nachfolger und sein Vieh erschlagen!«

8. Als Freund des Gartens hatte sich Meisuer »ein
schönes Lustgärtlein mit allerlei Blumen und Gewürz« an-
gelegt. Er pflanzte anch, wo sich nur Platz fand, Obst-
bänme, auch Kastanien und Pfirsiche; letztere erfroren im
Winter. Er kaufte auf dem Markte die schönsten Apfel
nnd Birnen und zog aus ihnen Bäumchen, mehr als 200.
Das Vieh machte in seinem Obstgarteu vielfach Schaden,
da die Zänne schlecht waren nnd trotz, seiner Bitten nicht
hergestellt wurden. Er griff daher zur Selbsthilfe und
erschoß ein dreijähriges Schwein eines ,,Rathmannes«, das
in seinen Garten eingedrungen war. Meisuer mußte dafür
2 Taler Schadenersatz zahlen. Noch mehr schadeten ihm
Obstdiebe. ,,Saßen nicht oft«, schreibt er, ,,Vater nnd
Kinder auf meinen Bäumen, wenn ich in der Kirche war?«
Um ihn zu ärgern oder sich an ihm zu rächen, brach man
ihm Bäumchen um, einmal in einer Nacht mehr als »20,
was ihn so ärgerte, daß er krank wurde.

9. Auch das Gesinde gehörte zu den Bewohnern des
Pfarrhauses. Es bestand ans der Wirtschafterin, einem
Knechte, einem Dienstjnngen und einer oder zwei Mägden.
Es bereitet dem Pfarrer Sorge nnd Ärger. Er klagt, daß
es träg, widerspenstig und untreu sei. ,,Presbyte1-um famu1i
sunt omni tempo1«e pigri: Dum com(-dunt, sudant �
friges(-unt, quancl01al)ora.nt.« Unangenehme Erfahrungen
machte er besonders mit einzelnen Wirtschafterinnen. Er
erzählt: ,,Ann0 1670 habe ich mir eine Köchin gemietet,
bei 56 Jahre alt. Außer dem Lohne hatte ich ihr zugesagt,
daß sie die Butter, die ihr beim Answaschen derselben an
den Händen bleibt, behalten dürfe. Sie aber machte die
Finger krumm, so blieb ihr die Hälfte daran; als ich ihr
das nicht gestatten wollte, sagte sie den Dienst auf. Der
Teufel ist nicht so klug als die alten Weiber!« Rachher
mietete er eine andere. Die hatte ihm hoch und teuer ver-
sprochen, mit seinen Sachen so umzugehen, als wenn sie
ihr Eigentum wären. »Als sie mich aber überall bestohlen,
ihren Töchtern, die sich während des Gottesdienstes ein-
fanden, große Bürden Salz, Butter, Käse, Gebäck und
Flachs eingepackt hatte und darüber zur Rede gestellt
wurde, leugnete sie es unter vielen Be-teuerungen. Da
sie aber durch Zeugen überwiesen wurde, meinte sie, der
Pfarrer könne ihr das nicht übel nehmen. Eine Mutter
kann ihre Kinder nicht in Not lassen. Auch ihre Mutter
habe bei einem Pfarrer gedient, bei dem habe sie selbst
soviel geholt, daß noch übrig geblieben wäre. Überdies
hätte sie ja versprochen, sie würde mit dem Eigentume des
Pfarrers umgehen, als wäre es das ihre«. Sie wurde
entlassen. Übrigens war es für den Pfarrer oft schwer,
Gesinde zu erlangen. Denn wenn Jemand Lust hatte, sich
auf den Pfarrhos zu vermieten, gaben sich die Gegner des
Pfarrers nicht selten Mühe, ihn davon abzubringen. Man
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sagte ihm u. a. im Pfarrhanse spuke es, der Brunnen
liege nahe bei der Kirchhofsmauer, das Haus sei unbeqnem,
der Pfarrer sitze immer zu Hause und sehe alles, die Leute
müßten viel in die Kirche gehen, beim Henmachen könnten
sie nicht schlafen, da das Heu im Garten gewonnen werde,
die Pfarrmägde würden keinen Mann bekommen.

In Ritterswalde gab es keine Wohnung für den Pfarrer.
Meisner beklagt dies, weil ihm dadurch eine Verwertung
der dortigen Widmut sehr erschwert werde. Er schreibt
ferner: Wenn ich auch einen Hof da hätte, könnte ich im
kalten Winter mich wärmen, wenn ich erfroren hinunter
komme, da ich in Ermangelung dessen vor der Kirche in
rauhem Winde, Schuee nnd Wetter öfters zwei Stunden
lang stehend auf einen Täufling warten nnd ersrieren muß,
auch mit erfrorenen Händen nnd Mund zitternd zum Altare
und Predigtstuhle steigen muß.

(Fortsetzung folgt.)

Religiöse Kunst.
(Verlag von Walter Seifert in Stnttgart.)

Erste Mappe: Der verlorene Sohn. s Kupfer nach I. v. Fürich
il! Lkchtdruck 1,50 Mk. ��- Zweite Mappe: Der Kreuzweg Christi.
14 Kupfer uach I. v. Filhrich in Lichtdruck 1,60 Mk. �� Dritte Mappe:
,,Er ist anferstandeu!« 10 Zeichunngen von I. v. Ftthrich in
Lichtdrnck 1,25 Mk.

Es zeugt von gutem Knnstverständnis, daß der Verlag an die
Spitze seiner religiösen Darbietungen Meister Führichs unvergänglich
frische Werke gestellt hat. Au markiger Glaubenskrast und lauterster
Wahrheitsliebe, an Wärme des Gefühls und Reichtum der Erfindung
wird unser Meister wohl von keinem übertroffen. Alles an ihm ist
echt und naturwüchsig, tiefsinnig empfunden und aus dem nie versiegenden
Quell eines betenden und betrachten Gemütes geschöpft. Dazu kommt
eine seltene Kraft der Charakteristik, eine ebenso weiche wie plastische
Zeichnung, die klarste und übersichtlichste Grnppiernng und ein Natur-
zanber, wie er in dieser Anmut nnd Frische nur noch bei Schwindt
und Steinle wiederkehrt. Die Vetrachtung seiner Bilder und Zeichnungen
wirkt wie ein Spaziergang in wonuiger Frühlingslandschaft oder in
dämmerndem Waldesgrün, wenn unter lachendem Blumenflor kristall-
helle Bächlein mnr1neln, und aus den Zweigen feierlich das hohe Lied
der Amsel tönt. Wie unendlich hoch steht diese reine, gottbegeisterte,
in edelstem Sinne volkstümliche Kunst des frommen Meisters über den
wilden Grimassen und Konvnlsionen moderner Knnstepileptiker, z. V.
eines Slevogt mit seinem »verlorenem Sohn« oder über den schwülen
orientalischen Visionen eines Tissot und anderer! Das deutsche Volk
hat an der Kunst eines Führich und, setzen wir hinzu, eines Steinle,
von dem hoffentlich auch einiges erscheinen wird, einen überqnellenden
Iungbrunuen der edelsten ästhetischen Bildung nnd religiösen Erbauung.
Möchten doch alle, die es angeht, namentlich die Mitglieder des Klerns,
in unserer Zeit der zunehmenden Verrohung und des gröbstcu Sinnen·
genusses dem Volke diese lanteren Bitdnngsquellen mit liebevollen1 Ver-
ständnis und warmer Begeisterung erschließen! An manuigfacher Ge-
legenheit fehlt es nicht. Wie vortrefflich eignen sich die vorliegenden
Darstellnngen als Prämien und Geschenke, als würdigster nnd sinnigster
Wandschmnck in Schulräumen und Vereiuslokalen namentlich
von Iugendvereinen, nnd nicht zu vergessen, auch in geistlichen
Bildungsanstalten, wo nicht selten an den Wänden ,,Kunstofsenbarungen«
prangen, auf die selbst Neu-Rnppin eifersttchtig werden könnte! � Er-
leichtert wird"die Anschafsung durch den unglaublich niedrigen Preis.

So kommt in der Serie »Er ist aufersianden« auf jedes der entzückend
klar und sauber ausgeführten Blätter der Spottpreis von l2,5 Pfg.
Also zugegrissen, ihr Hochwürdigen Herrn, damit es nicht heiße, der
Klerus habe nur Sinn für Preisverzeichnisse von Weinen nnd Zigarren!

������������ F.
Literarisches.

Die Epiklcse der griechisch-orientalischeu Liturgten. Ein
Beitrag zur Lösung der Epiklesisfrage von Dr-. Joseph Höller,
G. ss. R. Wien, Mayer 8z Comp., t9l2. Gr. 80. XX, 139 S.
Mk. 2,50. (9. Heft der Studien und Mitteilungen aus dem kirchen-
geschichtlichen Seminar der theologischen Fakultät der k. k. Universität
in Wien.) � In allen griechischen nnd orientalischen Liturgien un-
mittelbar nach Vollzug der Konsekration richtet der Priester noch ein
besonderes Gebet an den hl. Geist, eine besondere ,,Anrufung« -�
r?7-ix2.72o«-, daher der Name Epiklese, � und zwar, wie aus dem Wort-
laute einiger Liturgien erhellt, zu einem doppelten Zwecke: um die
Verwandlung des Brotes und des Weines zu bewirken, und um
den Gtäubigen die Opfer- und Kommnnionfrüchte zuzuwenden.
. .. IX-or Z7cr«;()t1:fzc-·o«-  cis)-r«;)r not! ei)-o«97J noli -»Es-Feige«-) o«««:mJ »org-
oe)4)l9e oc7«)2677 noli 7ro«jc577 ro» »F» Zorn» sofern» or-Iz«)e c·)·Z1-ro»
ten? XF«cs1:07J (5o1"- . . . (JakobUs-LitUt·gie.) . . . II-or or-Hm or)-«.cx«6;y7
goes 1:.s2..i-Er-fes;-J . . . nor! 7so«jcs7J reist- »-Z-» Yoro» 6a3»,or . . . (LitUrgie
des hl. ENarkUs.) -� . . . demitte1-e ve1is spi1-itum tutun snnctum . . .
supc-1« n0s et supe1· I1aec m1mct·a. Be11edic pauem et: file (-zum
co1«f)us l)omini et re(1ecnpt0ris n0st1-i Jesu Christi . . . . fett: id
ve1«um sanguinem l)omini et 1"edempt01«is . . . . o0nse(-1·a hanc
panem . . . . (Alt-armenische Litnrgie.) � Da nach der Lehre der
katholischen Kirche die Konsekration bereits durch die Eiusetznngsworte
des Herrn vollzogen ist, so drängt sich unwillkürlich die Frage auf,
was denn die Epiklesis zu bedeuten hat. Ist die Epiklesis vielleicht
eine notwendige Ergänzung der Einsetzungsworte des Herrn, oder hat
sie sonst eine eigne Bedeutung? Seit sechs Jahrhunderten arbeitet
man an der Lösung dieser schwierigen Frage, 11nd bis jetzt besitzen wir
gegen 40 Deutnngeu der Epiklesis, von denen jedoch keine allseitig be-
friedigt. 1�. Höller versucht in vorliegender eingehenden Monographi-
auf historischem Wege eine ,,halbwegs befriedigende« Lösung dieser
schwierigen Frage zu geben. In fünf Kapiteln behandelt er die ganze
Frage. Im I. Kapitel zeigt er die Stellungnahme der römischen Kirche
zur Epiklesis und beweist klar und übersicht1ich, daß die römische Kirche
niemals der Epcklesis eine konsekratorische Kraft, sei es für sich allein,
sei es im Verein mit ,,vc1-da l)omi«i«, zugeschrieben hat. Im Gegen-
teil hat der Apostolische Stuhl seit dem 13. Jahrhundert, wo die
Epiklesis-Frage aufgetamht ist, diese feine Lehre immer wieder betont
und sie von den Nichtunierten, die die Epiklesis als eine notwendige
Ergänzung der Einsetzungsworte oder gar als Konsekrationsform an-
sehen, immer verlangt. Im zweiten Kapitel weist der Verfasser die
irrigen Deutungen der Epiklese von seiten der Nichtunierten, der Pro-
testanten, der Altkatholikeu und auch einiger katholifcher Gelehrten, wie
Catharinus, Le Quien, Tontt6, Renaudot, Le Brun, Schell zurück. Im
dritten Kapitel wird das Kouselrationsmoment im Abendmahlsaal zu Jeru-
sale1n nnd in der hl. Messe besprochen, nnd zwar an der Hand der hl.
Schrift, der Lehre der Väter, des Tridentinums nnd der Theologen. Im
vierten Kapitel bespricht der Verfasser die unbefriedigenden Lösungs-
versuche, von denen es besonders drei bzw. vier gibt: die dogmatische
Lösung, die Komnmniontheorie, die Intentionstheorie und die Sonder-
ansichten einiger weniger Theologen. Im letzten Kapitel versncht
P. Höller eine andere ,,besriedigende Lösung anzubahnen«, und zwar
auf Grund der geschichtlichen Entwickelung des Epiklesis-Gebetes». In
den beiden ältesten Liturgien, der klementinischen und der shrischen
Jakobus-Liturgie wird der hl. Geist nach vollendeter Konsekration zu
dem Zwecke herabgerufen, daß er zunächst das konsekrierte Brot als
den Leib Christi und den konsekrierten Wein als das Blut Christi er-
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scheinen lasse und sodann bewirke, daß die Koinmunizierenden der
Kommllnivnft·lichte teilhaftig werden: ,,i·)«7i:cog c5i7ro(ptHt-Z; tin- ciic)ro1-
1·oi««·o-» c)«a3zi.cr rot? Xo·torot3 . . . Und: Mitte siipei· n0s et siipei· n0s
et si1pei· hast: ob1ata spii-itnm tuiim sanctnm, iit illai)ens ost;end-it
mystei«ium . . . . Er oalieein i1iinc ostenc1a se-ingiiinem novi
Testamenti . . . . t«aciat, iit sit aei:ipientii)iis ipsuin in i-emissi-
on(-am pec:catoi·iim . . . . Diese Bitte ist ganz gerechtfertigt iiiid be-
zieht stch gar nicht auf die Wandlung. Hier wird nämlich der hl. Geist
nicht gebeten, die ,,oblkiia« in den Leib und das Blut Christi zii ver-
wandeln, sondern sie als solche erscheinen zii lassen (ci-roh)-ji-7; -� eiska-
c5.«.-tF77). In den späteren Jahrhunderten traten an Stelle des so leicht
verständlichen, ja selbstverständlichen Ausdruckes: ei-or;-is-pp � ei-roc5«&#39;g77
andere viel schroffere Worte wie -sc«-ja» � .-·,-«jo27 -�� weis-a5a77,
Worte, die den ursprünglichen Sinn des Epiklesis-Gebetes wesentlich
zu ändern scheinen. Der Sinn dieser Ausdrücke ist auch natürlich nach
dem Sinne der ursprünglichen Worte, die uns die ältesten Liiurgien
aufbewahrt haben, zu erklären. P. Höller stützt seinen Lösungsversuch
auf große Autoritäten. (Vgl. den Autoritätsbeweis S. 1l2.) Diese
Deutung der schivierigen Frage ist wirklich diejenige, die am meisten
zu befriedigen scheint. P. Höllers Monographie ist auch für den Seel-
forgsklerus von Bedeutung, der gerade in unseren Tagen, wo der
Unionsbestrebnng von allen so viel Interesse iind Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird, nicht selten in die Lage versetzt wird, sich näher mit dieser
Frage bekannt zii machen. Da ferner die eucharistische Bewegung in
der weitesten Bedeutung des Wortes immer mehr Interesse weckt, so
dürfte P. Höllers Monographie den Theologen gute Dienste leisten,
um auch die gebildete Laienwelt in die Frage einzuweihen.

P. Morcinek C. ss. R.
Weg zum Himmel. Beicht- und Kommunionbuch, z1igleich

kathol. Gebet- und Gesangbuch für die Diözefe Breslaii. Herausgegeben
von Liidwig Skowronnek, Pfarrer in Bogutschütg-. Mit kirchlicher
Druckerlaiibnis. Druck und Verlag der kathol. Verlagsaiistalt Reinhard
Meyer in Ratibor. � Für so manchen, der beim Austritt aus der
Schule den Katechismus endgültig beiseite legt, ist fortan das Gebet-
buch die einzige religiöse Lektiire. Darum ist es wichtig, daß das
Gebetbuch kein bloßes Andachtsbiich, sondern auch ein Belehrungsbuch
sei. Es soll neben den Gebeten auch die wichtigsten Lehren der Kirche
u. dgl. darbieten. Iii diesem Sinne ist das vorliegende Buch sehr
empfehlenswert. Es enthält die ,,täglichen Gebete« im weitesten Sinne,
eine kurze Belehrung über Gotteshaus und Gottesdienst, Meßgebete,
Gebete zur Anbetungsstunde 1ind für jeden Tag der Woche, einiges
aus der Kirchengeschichte, das Wichtigste aiis dem Katechisniiis, zumal
über die hl. Sakramente, besonders einläßlich Buße iiiid allerheiligstes
Sakrainent des Altars, ein Kapitel über die so ivichtigen Unterscheidiings-
lehren über die Mischehen, 40 recht praktische Beobachtungen, Beicht-
und Kommunion-Andacht, sowie eine große Anzahl religiöser Lieder.
Der Benutzer des Buches, der vielleicht manchmal ohne rechte Andacht
herumblättert, findet allerorten etwas, was ihn zum Weiterlesen reizt
und ihm vieles nahe bringt, auf das er längst vergessen hatte. Das
Buch enthält so zieinlich alles, was ein einfacher Christ zu einem christ-
lichen Leben benötigt. Es ist recht praktisch als Buch zur ersten hl.
Kommunion, und geeigneter als viele oft gebrauihte Kommunionbücher,
die mehr auf die Feier des Tages und auf die Verehrung des aller-
heiligsten Sakramente-s allein zugeschnitten sind. Es ist aiich in polnischer
Sprache erschienen. Gr.

Verzeichnis der eiugesnndteu Rezensious-Exeniplare.
·(NB. Alle bei der Reduktion eingehenden Neuigkeiten kathol. Autoren

werden mit genauer Titelangabe in der Reihenfolge, in welcher sie bei uns
einlaufen, in diesem Verzeichnis aufgeführt. Die beachtenswertesten der ein-
gesandten Schriften werden in einer der nächsten Nummern besprochen werden.
Bibliothek der .Kirchenviiter. 9. Bd.: Des Eusebius Paphiii, Bischofs

von Cäsarea, ausgewählte Schriften. (80 I-XX1, 313 S.)

Keinpten 1913, Ios. Köselsche Biichhandlinig. Preis 3,50 -il,
geb. in Leinwand 4,30 .-«, in Halbpergament 4,80 .-it.

Fäh, Dr. Adolf. Die Jünglinge des Alten Testanients. (80 (Vll�l,
128 S) Einsiedeln l9l3- Verlagsanstalt Benziger Z: Co. Preis
90 M, geb. l,60 »ti-

St. Franziszi-Gliicklein. XXXV- Jahrgang- PMB pro Jahrgang
mit Postversendiing l,80 »ll. Verlag von Felizian Rauch (L. Pustet)
in Innsbriick.

Inhaltsverzeichnis Mai l9l3: Maria im Mai. ·-� Der Dritte
Orden voii der Buße 1ind die Freude. � Der Dritte Orden· im
Kampfe gegen die schlechte Presse und den Alkohol. � Katharina,
die letzte Königin von Bosnien. � Ediiard Hlatky, der berühmte
Dichter-Terziar -s�. �� Schiilrat P. Ad1ut Troger 0. b. hl.· �
Franz (Benedikt a. S. Phil) Schwarzenbriiniier»-s-. � ·Seravhische
Rundschau � Besondere Gebetsmeinung. � Offentlicher Dank.
� Ablaßkalendc-r. � Scheidzeichen.

Gisler, Dr. Anton. Im Kampfe gegen den Modernisiiiiis. Abwehr
zweier Angrifse. 8«� i36 S.) Stans 19l3, Haiis von Matt se Co.,
Verlagsbuchhandlung Preis 5i) .J,y.

Gt«ubet«, P. Daniel, 0. l«�. M. Zwei Predigten über die Landfliicht
nebst einein Vortrag über die Sozialdemokratie. 80 (36 S.)
Innsbruck l913, Felizian Rauch. Preis 50 Pf.

Hammer, l)t·. Philipp Dechant. Altarsakraments- und Herz«J.efu-
Predigten. 2. Auftage. 80(196 S.) Paderborn 1913, Bonifacius-
Druck-srei. Preis 2 .-it.

Hiittenfchwilcer, J. Der Mann nach dem Herzen Iesu. Vorträge
des zweiten schweizerischen Herz-Iesu-Kongresses. 80 (140 S.)
Innsbrnck l913, Felizian Rauch. Preis 1,30 -il, geb. 1,90 .-it.

Hettinger, Dr. Franz. Lehrbuch der Fundanientaltheologie oder
Apologetik. 3 neu bearbeitete Auflage von l)i-. Simon Weber.
80 (XV1, 860 S.) Freiburg 19l3, Herde:-sehe Verlagshandliing.
Preis 14 »lt, geb. in Buckram-Leiuen l5,50 W.

Hochland, Inhalt des Mai-Heftes: Josef Görres. » Eine Charakter-
schilderiing von Hochschulprofessor Dis. Robert Saitschick. ·� Marte
Schlichtegroll. Roman von Karl Linzen. �� Sören Kierkegaard.
-� Von Iohannes Miinibauer. � Gigantische Bauten. Im-
pressionen aus Rom. Von l)i·. Max Schwarz. �- Ziini Regenten-
wechsel in Bayern. Von Geh. Hofrat Universitäts-Professor
Dr. Hermann Graiiert. -� Kleine Baiisteine: Hans Holbeins
Madonnendarstellungen. -Von Univ.-Professor D--. Martin Wacker-
nagel. -�� Zum 100. Geburtstag Richard Wagners. Von Privat-
dozent l)1-. Eicgen Schmit,z. �� Kritik: Paul Clatidel und das
neue Drama. Von Pierre Paiilin. Neue Roniane. Von Franz
Herwig. � Hochland-Echo: Das deutsche Heer als Kulturfaitor.
� Rundschau: Universitäten ohne theologische Fakultät? � Innere
Freiheit. �� Unischaii. � Legenden-Neuausgaben. �� Erinnerungen
an Liszt. -� Neues vom Blichermarkt: Philosophie. � Bildende
Kunst. � Acht Kunstbeilagen.

Hossmann, Dr. Jakob. Die Erziehung der Jugend in den Ent-
wicklungsjahren. so (XVI, 280 S.) Freiburg 1913, Herdersche
Verlagshandlung. Preis 2,s0 all, geb. in Leinwand 3,50 -il.

Minichthaler, Josef. Heiligenlegenden. Ziveites Heft. 80 (Vlll,
84 S.) Kemten 1913, Ios. Köselsche Buchhandliing. Preis l .-«.

Prohaszka, Dr. Ottokar. Die Mutter der schönen Liebe. Be-
trachtungen über Unsere Liebe Frau. 160 (VIll, 176 S.) Kempten
1913, Ios. Köselsche Buchhandlung. Preis geb. in Leinwand 1,50 «-it,
in weichem biegsamem Leder 3 sit.

Seeböck, P. Philibert, Maria, die Liebe und Wonne des Menschen-
geschlechtes. l20 (l88 S.) Innsbruck 1913, Felizian Rauch.
Preis l,45 -«, geb. 2,15 -it.

Der Sendbote des göttlichen Herzens Iesu. Monatsschrift des
Gebets-Apostolates und der Andacht zum hlst. Herzen. Jeder
Iahrgang (12 Hefte) kostet 2 alt. Verlag Felizian Rauch (L. Pustet)
in J-nnsbruck.

Inhaltsverzeichnis Mai l9l3. Gebetsmeinung. (Mit Bild.) -�
Der Sühne-Samstag. �� Des Pilgers Abschied vom Madonnen-
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b·ilde.» (Gedicht.) � ,,Maria breit� den Mantel aiis, inach� uiis
ein »Schild iind Schirm daraiis!« �- ,,Denen, die Gott liebeii,
gereicheu»alle Dinge zum» Besteu.« � ,,Wenn die Kinder nicht
würdig sind . . .!« �· Die öftere hl. Kommunion in einem kath.
Waisenhausc. (Mit Bild.) Am Grabe der Dienerin Gottes Geiiima
G0lga11i« (Mit 2 Bildern.) ·� ,,Zii uns komme dein Reiih!« �
Gruß an das hl.· Kreuz. (Gedicht.) � Die Kirche Christi. (Mit
Bild) «� Ubeririebene Güte. � Aiis fernen Landen. � Zur Lehr
iind ·Wehr. (Mit 2 Bildern) � Erbetene Veröffentlichniig. �
Bereinsnachrichten.

Wolss, Thct«cfe. Mein Führer beim Gebete. Vollständiges Gebetbuch
für die Jugend. 2. verbesserte Auslage. 320 (VlIl, 2l0 S.)
Freiburg 19l3, Herdersche Verlagshandliiiig. Preis geb. 90 Ly-

Pei«soiial�Uaii1rinneii.
Austellungen iind Befiirdcrnugen.

Ernannt wiirde: Lokalkaplan Max Truinpke in Czissek ziini
Präfekten des F-b. Kiiabenkoiivikts in Beutheu OS. Pfarrer Josef
Deitnier in Berlin-Stcglitz zum Erzpriester des Archipresbyterats
Charlottenburg;· Kaplan Bernhard Kiinze bei St. Nikolaus, bzw.

r-.«s.z«.i.I:).s.«ss«W«is. 3is.s:i«rs.g»:is«.k:-ksi.:«e.;.e«s«;gs;.s«s««s»- ;ss.-Mk!r a c uariii irciii
des Archipresbyterats Liegnitz. � Versetzt wurb;en: Knratus Richard
Schalla in Pollnow als Pfarrer in Eckersdorf, Kr. Nanislau; Kaplan
Paul Stoeckel in Neiße als Kaplan mit Titel Kuratiis für den

Feix�i;k·ge-Bezii«lksdcirlch)l. F»anii(ge giV?tettin;KPfalrreråpaulgJke1izeli ;irnau a o er in ro - ierau· p l ·
Grottkaii als ll. Kaplan bei St. Maria «iii 35ei?ltilii; c.fkli1plan«.5ga;1f
Schier in Berliii-Weißensee als Kiiratiis in Pollnow; Kaplaii Wil-
helm Sarnes in Ruda OS. als Kaplan in Berlin-Weißensee; Pfarr-
admiiiistrator Otto Giitfchwager in Rogau-Rosenau als solcher in
Metschlau; Kaplan Otto Basler in Stettin als 1ll. Kaplan bei
St. Jakobus in Neiße; Kaplan Jofef Hampf in Kunersdorf als
I1. Kaplan in Grottkau; Pfarradniinistrator O ska r B aensch in Schnelle-
Walde als Kaplan in Kiinersdorf; Kreisvikar Konstantin Tworz in
Gleiwitz »als Pfarradministrator in Bisihdorf O.S.; Kaplan Adolf
5Pabsclå R Bischo,fsi;)alde als Ku;zatieadiuinistrator in Dürr-Arnsdorf;�nra · � &#39; - · " - « -
Schk»Ek»pk;2I�«å«».T"ä?k-tz�L�k ikZI«åck?å?qZI«"Z?; «sTk33Lch?.Ts�?3�åks:
Gliisersdorf; Kaplaii Johannes Ploch in Groß-Cheliii als solcher in
M.irkowitz; Kaplan Franz Nowak in Kalkau als solcher in Groß-
Chelin; Pfarrer Adolf·Scheefer in Nieder-Mittel-Pcilan als solcher

isk.K«::;.«::.s.I»-...P;3::;7:k:««;xr;i:;  -F«-gis« H«x«;g;««sD»:«s« or reivnio in e 1� s
Lokalkaplan in Czissek; Pfarrer Edmund Baritz in Clarencrafff·f Ils-
si?lscl)Ff in M·iiskåi;iiL iFF·aplanKWaltcl-»F GonJea in Schwientochloivitza arrer in « a e an· «a lau rai l " b s
II. Kaplan in Roßberg,O.SP; Kaf)la1ilFTrietfrf:hr H1of;3s«cfti?iriäfeiiailii
Neusalz als Pfarrer in Rogan-Rosenau; Kuraius Augustin W oyw ode
gtV1;;�äI01ll »Als Pfå;«k5cBI» tin .TlroLse;i;k Pfarradini?strator Franzrz n) in ein - iear as oala laii "t "tl K ts"
Roßberg O.S.; Kaplan Paul Weber inkBerliilimalsKfiratffsab1bidf»1iI
Kirche zur hl. Familie daselbst; Weltpriester Ernst Groeger in Kai«f
gls sg1tplcZ; ·tåasellbs»t; 5gfarrler l)i-.P8fJ3aiil FaschkI3 in III-kahrenB31ls solcherei . i ae in re« an« arrer » ul · " ·l is
solcher in Bielitz; Kapla:i HZinrich Wil1k·ens fua Slteiln1au  äls
Kuratieadininistrator in Seitivaun; Kaplan Heinrich Rduch in
Be-1Zhii)n  as: Folger in HDiiiin?)elit;?itz;lKaplaii R on(:Ban Skrzipietzin oronia oerinoin«apan rn «k·Dh
as: k.sp.k;aplan EnickRogberFI; i5kapl(;i,n ViiizGeis«z 3knzda «fifcHi1iflEinelcfb1ftza o er in e )ni· apan eor» roe» er ·n Kst lt ls
solcher in Friedrichsselbe-Karlshorst beiq Berlin;q Kaf;lan«Jconha1finc:-s
Surma in Berlin-Pankow als Kuratus in Friedrichsfelde-Karlshorst;

P.««.se.:t,».«.:s» - ·- » ·a i· er in a iiratu

:.i.Ps:i.;«.ri.e;i««r.g».I.«r  W. e «aan rierivon s«
in Kattowitz als Pfarrer in Li;wen, Kr. Brieg. Pfarrer A2i?;iisf
Fc«hiviårklin 5;3Bisi;iar?khüttT als solcher bei  Triniias in» Beuthen
K.Sl., 5ö1P at? L ishe »in 5aw.rot in Neukiich gis s01cher in Brieg;Kap an an an eh in· ppeisdorf als solcher in Pankow»-Berlin;
aplan Georg Schnlz in Pleß als solcher bei St. Maria in Karto-

witz; Kaplan Anton Kubiua in Ellguth als il. Kaplan in Pleß;
Kaplan Ediiard Schneider in Powitzko als Pfarrer in Groß-Logisch;
Pfarradiiiinistrator Heinrich Kiibe in Schniellwitz, Kr. Schweidnit,;,
als Pfarrer daselbst; Kreisvikar Alfous Röhrich in Glogau als
Pfarraduiinistrator in Kaltwasser; Pfarrer Alois Reiniann in
Frankenstein gleichzeitig als Pfarradniinistrator in Tarnaii; Kaplan
Heinrich Rdiich in Beiithen O.S. als I. Kaplan in Schwientochlowitz;
Kuratieadministrator Karl Kubitza in Praiiß als solcher in Schlaupitz;
Pfarradministrator Johannes Retter in Schlaupitz als solcher in
Fischgrund; Pfarrer Reinhold Schneider in Rothschloß gleich-
zeitig als Kuratieadministrator in Prauß; Kaplan Anton Kowallek
in Kan1nig als solcher bei Herz-Jesu in Berlin.

Milde Gaben.
Vom 11. April bis 10. Mai l9l3.

Werk der l)l. Kindheit. Dciitsch«WOttOUbVVg durch H- Kapl-
Kolbe 144,35 Mk» Maliisch durch H. Lehrer Fuchs 15 Mk» Lanrahütte
diirch H. Kapl. Macherski 140 Mk» Gläseiidorf durch H. Pf. Schinidt
pro iiti·isqiie 117 Mk» Trcbnitz durch  Kapl. Zenschner pro nti·isque
iind inkl. zur Loskaufung eines Heideiikiiides Maria Hildegard zu taufen
83 Mk., Breslau St. Georg durch H. Kapl. 4s Mk., Kaniiiig durch
H· Kapl. zur Loskaufnng eines Heidenkindes Maria zu taufen 21 Mk.,
Kiihnern durch H. Pf. Hettiver 103 Mk., Gr.-Bargen durch  Pf.
Warzecha 28,55 Mk» Tilloivitz diirch H. Kapl. Fritsch 200 Mk., bfen-
dorf durch H. Pf. May 16,65 Mk., Kaundorf durch H. Pf. Baiicke
65 Mk., Buchelsdorf durch d. Pfarraiiit pro im-is(ziie und inkl. zur
Loskanfuug von zwei Heideiikinderii Jofef iind Elisabeth zu taufen 55 Mk.,
Rybuik diii·ch H. Kapl. 2l7 Mk., Auras diirch H. Pf. Metzner 92,4() Mk»
Zirkwitz durch H. Pf. Neumann 50,80 Mk., Beiithen O.-S. durch H.
Kapl. Joachiniski 800 Mk., Thoniaskirch durch H. Pf. Dittrich 57 Mk»
Deiitiiiannsdorf durch H« Pf. Berndt 8,60 Mk, Görlitz durch H. Kapl.
Riedel pro nti·isqiie 70 Mk» Gitlachsdokf durch   Jaftllcr
2l,30 Mk., Maltsch a. d. O. durch H. Karat. Saiier pro iiti-isqne
8i3 Mk., Berlin durch H. Erzpr. Pluhatsch zur Loskaufung eines
Heidenkindes Anna zii taufen 2l Mk., Jakobskirch durch H. Pf. Rcpetzki
24 Mk·, Quilitz durch H. Pf. Kothe 42,15 Mk., Kleinlreidel durch H.
Pf. Kothe pro im-isque inkl. zur Losl«aufung eines Heidenkindes Josef
zu taufen 88 «Mk., NimPtfch durch  Pf. Wolf pro i1ti-isque und
iiikl. zur Loskaufnng eines Heidenkindes Berthold zu taufen 85,85 Mk.,
Canienz Schl· durch H. Pf- Krones 30 Mk» Oberlehrer Hoffmann von
Schülern des Matthias-Gyninasiums 1l5 Mk., Schweinitz durch H.
Pf. Welzel inkl. zur Loskaufung eines Heidenkindes Barbara zu taufen
39,95 Mk., von den 44,50 Mk. voni 3l. Januar 1912 find gleichfalls
2l Mk. zur Loskaufung eines Heidenkindes Aloys zu taufen, Taruau
durch H. Pf. Richter voni 1. Januar bis 25. April 1913 l3,05 Mk.,
Zobten, Bez. Breslau, durch H. Erzpr. l)i·. Dziatzko von den Schulen
Zobten a. Berge, Striegclinühle, Groß- nnd Klein-Silstcrivitz 200 Mk.,
Oberherzogsivaldau durch H. Pf. Menschel 24 Mk» Löwen i. Schl.
durch H. Pf v. Wohski 49,90 Mk» Striegau durch H. Kapl. Ernst
160,05 Mk., Schlaup durch H. Adin. Carl 56,40 Mk., Pfarrgem.
Bifchofswalde durch H. Adni. Pabsch 31 Mk., Pfarrgem Gr.-Wierau
»von einem alten Mtittercl)en« für drei Heidenkiuder 6:«3 Mk, und von
den Kindern gesammelt 73,74 Mk., Pfarrgeni. Kamiiig durch H. Kapl.
Kowallek 34,50 Mk , Pfar-rgeni. Hochkirch durch H.Pf. Hubrich 139.90Mk.,
Pfarrgem. Ottiiiachau durch H. Kapl. Moerke iiikl. zur Loskaufung von
drei Heideiikiiidern Mathilde, Heiii·iette, Ernestine zu taufen 439,90 Mk.,
von einem Dienstiiiädchen für ein Heidenkind diirch H. Pf. Paul in
Rathuiannsdorf 20 Mk» Pfarrgeiii. Ruda durch H. Kapl. Czempiel
549,8() Mk., Pfarrgeiu. Tarnowitz durch H. Pf. Rassek 100 Mk.,
Pfarrgem. Oberglogau diirch H. Bikar Koslik inkl. zur Loskaufung von
vier Heidenkindern Franz, Franz, Julie, Anna zu taufen 215,05 Mk»
Pfarrgem. Nanislau 25 Mk., Pfarrgem. Kotzenau 35 Mk» Pfarrgeni.
Altheini·ichau inkl. zur Loskaufung eines Heidenkindes Jofef zu taufen
42,75 Mk., Pfarrgeni. Reichenstein 70 Mk» Repet. Hoffmann, Breslaii
f. Viktoriaschule 7,50 Mk., Pfarrgem. St. Adalbert, Breslau 65 Mk.,
Pfarrgem. Leschnitz O.S. 113,90 Mk.

Gott bczahi-s! Blstiiiiishainitkaffc. P0stschcck-Konto 1520·

Wir weisen cmpfehlcud aiif den der h·eutigen Nummer
unseres Blume lieiliegendeii Prospekt der Firma Lnra-Fuhr-
räder Herrn. Klaasf en in Preuzlau hin. -

K Verlag von G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslau. � Druck von R. Nischkowsky in Bresl.au.




